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Geseh-Vlatt
für das

Königreich Bayern.
m

V 7.

Müunchen, den 23. Januar 1843.

Inhal!

Gesey, die Jwischenw#ihlen von Ab leordneen zur zweiten Kummer der S'inde: Vrrsammlung betreffend.

(Gesesz,
dle Zwischenwahlen von Abgeordnelen zur#zweiten

Kammer der Stände-Versammlung betr.

Ludwig
von Gottes Gnaden, König von Vayern,

Pfalzgraf bey Uhein,
HBerzog von Dayern, Franken und in

Schwaben c. ic.

Wir haben nach Vernehmung Unseres

Staaisraths, mit Beirath und Zustimmung
Unserer Lieben und Getreuen, der Stande
des Reiches, und unter Beobachtung der in
dem Titel X. 8.7. der Verfass ungs-Urkunde vor-

geschriebenen Formen beschlossen, und verord-
nen, was folgt:

Artikel I.

Wenn ein Abgeordneter zur zweiten lKam-
mer der Stände-VersammlunginderZwi-
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schenzeit von der einen zu der anderen allge-
meinen Wahl der Abgeordneten verstorben,
oder gemäß der Bestimmungen der Verfas-
sungs-Gesetze aus der Kammer getreten, und
bei erfolgender Versammlung ver Stände des
Reiches kein — aus der jüngsten Wahl her-

vorgegangener und gültig gewählter Ersatz-
mann mehr vorhanden ist, ver an die Stelle
des Verstorbenen over Ausgetretenen in die
Kammer einberufen werden kann, so hat eine
Zwischenwahl zur Ernennung eines neuen Ab-
geordneten an die Stelle des Abgegangenen
Statt zu finden.

Artikel II.

Jede solche Zwischenwahl ist auf die Klasse
und auf den Regierungs-Bezirk, welchem
ver ausgetretene Abgcoronete angehört hatte,
so wie auf die eröffnete Stelle zu beschrän-
ken, und ver neue Abgeorvnete dabei nur für

jenen Zeitrammn zu wählen, welcher bis zu
dem Eintritte der nächsten allgemeinen Wah-
len noch abzulaufen hat. Bis zu viesem Zeit-
punkte haben diejenigen, welche bei der Zwi-
schenwahl dem Gewählten in der Stimmen-=
zahl zunächst kommen, für vie Classe und ven
Regierungsbezirk die Ersatzmänner zu bilden.

Artikel II.

Die Zwischenwahl wird bei den Klassen
ver Grurbesitzer mit gutsherrlicher Gerichts-

barkeit, und ver Universiräten, von den zur

Zelt dieser Wahl wahlberechtigten Mitgliedern
der Klassen, in jenen Städten, welche vurch
eigene Abgeordnete vertreten sind, von den
eben in verfassungsmäßiger Wirksamkeit steh-
enden Magistraten und Gemeinde-Bevollmäch--
tigten, und bei den übrigen Classen von den

aus ver letzten Wahl ver Abgeordneten zur

Stände-VersammlunghervorgegangenenWahl-
männern vorgenommen.

Haben sich in der Zwischenzeit Abgänge
unter diesen Wahlmännern durch Todesfall,
oder durch den Verlust der zur Wahlfähigkei
verfassungsmäßig erforderlichen Eigenschaften
ergeben, so sind solche Abgänge vorerst durch
besonvere Wahlen in dem oder den betreffen-
den Wahlbezirken ver betheiligten Klasse zu
ersetzen.

Artikel WV.

Bei ver Zwischenwahl der Abgeorvneten,
so wie der Wahlmänner, finden die in dem
Titel I. ver zehenten Verfassungs-Beilage für
die Wahlen gegebenen allgemeinen und be-
sonderen Vorschriften volle Anwendung.

Artikel V.

Gegenwärtiges Gesetz tritt mit dem Tage
der Bekanntmachung durch das Gesetzblatt
in Wirksamkeit, und soll als ein ergänzender
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Bestandtheil der Verfassungs-Urkunde, Titel X. S. 7. der Verfassungs-Urkunde vor-
und als ein Grundgesetz des Reiches ange= geschriebenen Weise wieder abgeändert wer-
sehen werden, welches nur in der vurch den kann.

Gegeben, München den 18. Jänner 1843.

Ludwig.

frhr. v. Gise. Krhr. v. Schrenk. v. Abel. frhr. v. Gumppenberg.

Graf v. Feineheim.

Nach dem Befehl Seiner Majestät vdes Königs
Der erpedirende geheime Secretär

V. Heramer.
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Gesch-Vlatt
für das

Königreich Bayern.

München, den 23. Januar 1843.

Inhalt:
Gesey, die Erwerbung des Wohnhauses und der Sammtungen Göthe's in Weimar betreffend.

Gesetz,
die Erwerbung des Wohnhauses und der Samt

lungen Göthe's in Weimar betr.

Ludwig
von Gottes Gnaden, König von Vayern,

Pfal#graf bey Uhein,
Herzog von Bayern, Franken und in

Schwaben 2c. ke.

Wir haben nach Vernehmung Unseres

Staatsraths und mit Beirath und der Zu-
stimmung Unserer Lieben und Getreuen,
der Stände des Reiches, allergnädigst zu ge-
nehmigen geruht, daß, in so ferne die von
mehreren Mitgliedern des teutschen Bundes
beabsichtigten Unterhandlungen zur Erwer-
bung des Wohnhauses und der Sammlungen
Göthe'sin Weimar in der Eigenschafteines ge-
meinschaftlichen und bleibenden teutschen Natio-
nal-Denkmales zudem gewünschten Ziele führen



15 16

sollten, der zur Erwerbung, Erhaltung und mit der auf Bayern treffenden Rate, unter
Beaufsichtigung vieses gemeinschaftlichen teut= Vorbehalt einstiger näherer Nachweisung, aus
schen National-Denkmales erforderliche Bedarf der Staatskasse bestritten werde

Gegeben, München den 18. Jänner 1843.

Ludwig.

fehr. v. Gise. frhr. v. Schrenk. v. Abel. Frhr. v. Gumppenberg.
Graf v. Seinsheim.

Nach dem Befehl Seiner Majestät ves Königs
Der erpedirende geheime Secretär

V. BHeramer.
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Geschz-Blatt
für das

Königreich Bayern.

W. 3.

München, den 14. März 1843.

Inha i t:
Gesep über die Perzinsung der Dienstes=Cautionen der Beamten.

Gesetz Dienstes -Cautionen der Beamten, nach Ver-
über die Verzinsung der Dienstes-Cautionen nehmung Unseres Staatsraths und mit Bel-

der Beamten. rath und Zustimmung Unserer Lieben und
- Oetreuen, der Stande des Reichs, unter Ab-

anderung des 8. 11. Abs. 2. des Gesetzes
über das Staats-Schuldenwesen vom 28.

Dezember 1831, beschlossen und verordnen,
wie folgt:

Ludwig
von Gottes Gnaden) König von Vayern,

Pfalzgraf bey Uhein)
Herzog von Dayern, Franken und in

Schwaben u. u. Alle von nun an in baarem Gelde bei

Wir haben bezüglich der Verzinsung der den Staats-Schuldentilgungs-Cassen
2
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neu zur Anlegung gelangenden Amts= Tage der Verkündung durch das Gesetz-Blatt
bürgschafts - Capitalien sollen der in Wirksamkeit.
Verzinsung von drey und einem hal-
ben Procent unterliegen. . «

g Unser Finanzministerium ist mit dem

Gegenwärtige Anordnung tritt mit dem Vollzuge beauftragt.

Gegehen, München den 7. März 1843.

Ludwig.

Ahhr. v. Gise. Arhr. v. Schrenk. v. Abel. Krhr. v. Gumppenberg.
Graf v. Feinsheim.

Nach dem Befehl Seiner. Majestät des Königs
Der erpedirende geheime Secretär

V. BHeramer.
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Gesetz-Vlatt
für das

Königreich Bayern.

München, den 19. April 1843.

Inhalt:
Gesey, die Erbauung eines der GCivil-Liste einzuverleibenden Palastes in München betr.

Gesetz,
dle Erbauung eines der Civil-Liste einzuverleiben-

den Palastes in München betr.

Ludwig,
von Goltes Gnaden, König von Vayern,

Vlahgraf bey Uhein,
Herzog von Vayern, Franken und in

Schwaben 2c. 7.

Wir haben, nach Vernehmung Unseres

Staatsrathes, mit Bekrath und Zustimmung
Unserer Lieben und Getreuen, der Stände
des Reichs, und unter Beobachtung der im
Titel X. §. 7. der Verfassungs-Urkunde vor-

geschriebenen Formen, beschlossen und ver-
ordnen, wile folgt:

Artikel I.

Essoll ein, der Civil-Liste des Königs einzu-
verleibender Palast in der Haupt= und Residenz-

3
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Stadt München erbaut und zur Bestreitung
der Bau- und Einrichtungs-Kosten ein für
allemal eine Aversal-Summe von einer Mil-
lion Gulden aus den Erübrigungen der Vor-

jahre bestimmt werden.

Artikel HI.

Dem Könige steht zu, diesen Palast
nach Seinem Ermessen einem Mitgliede

24

des Königlichen Hauses zur Wohnung anzu-
weisen.

Artikel III.

Gegenwärliges Gesetz soll als ein ergän-
zender Bestandtheil des Staats -Grund-Ge-
setzes vom 1. Jull 1834, die Feststellung
einer permanenten Clvil-Liste betreffend, be-
trachtet werden, und mit demselben gleiche
Wirksamkeit haben.

Gegeben, München den 11. April 1843.

Ludwig.

Frhr. v. Gise. Frhr. v. Schrenk. v. Tbel. Frhr. v. Gumppenberg.
Eraf v. Feinsheim.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:
der expedirende geheime Serretär

V. BHeramer.
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Gesetz-Blatt
für das

Königreich Bayern.

W-6.

München, den 19. April 1843.

Inbalt:
Gesey, die Befreiung der Befestigungs-Werle und militärischen Gebäude der deueschen Bundes-Festungen

von den Stenern betr.

Gesetz,
die Besreiung der Befestigungs-Werke und mili-
tärischen Gebäude der deutschen Bundes-Festungen

von den Steuern betr.

Ludwig,
von Gottes Gnaden, König von Bayern,

Vfalzgtaf bey Uhein,
HGerzog von Dayern, Franken und in

Schwaben rc. 2c.

Wir haben, nach Vernehmung Unseres

Staatsrathes, mit Beirath und Zustimmung

Unserer Lieben und Getreuen, der Stände

des Reichs, beschlossen und verordnen, wie

folgt:

Den Befestigungs-Werken und mili-

tärischen Gebäuden der auf Bayperi-

schem Gebiete mit Zustimmung des

Konigs errichteten und errichtet wer-
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denden deutschen Bundes-Festungen Unser Finanzministerium ist mit dem

soll die Steuerfreiheit zustehen. Vollzuge dieses Gesetzes beauftragt.

Gegeben, München den 11. April 1843.

Ludwig.

frhr. v. Gise. Frhr. v. Schrenk. v. Abel. Frhr. v. Gumppenberg.

Graf v. Keineheim.

RKach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:
der expedirende geheime Secrctär

V. Heramer.
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für das

Königreich Bayern.

W#6.

München, den 14. August 1843.

Inhalt:
Geseß, die Deckung des außerordentlichen Aufwandes der Universität Erlangen für die Säkularfeier ihrer

Stiftung betresfend.

Gesetz,
die Deckung des außerordentlichen Aufwandes
der Universität Erlangen für die Säkularfeier

ihrer Stistung betr.

Ludwig,
von Gottes Gnaden) Küönig von Jayern,

Palzgraf bey Uhein,
HeSog von Vayern, Franken und in

Schwaben tr. 2c.

Wir haben nach Vernehmung Unseres

Staatsraths, und mit Beirath und Zustim-

mung Unserer Lieben und Getreuen, der

Stände des Reiches, beschlossen und verord-

nen, wie folgt:

J.

Zur Deckung des außerordentlichen Auf-

wandes, welcher der Unlversität Erlangen

aus der in dag laufende Verwaltungs-Jahr.
4
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fallenden Säkularfeier ihrer Stiftung erwach- I.

sen wird, sol verseiven ein besonderer Zuschuß Unser Ministerum ves Innern und

von Fünftausend Gulden aus denStaats-UnserFinanzministerium sind mit dem Voll-
einnahme-Ueberschüfsen der W. Finanzperiode zuge des gegenwärtigen Gesetzes beauftragt.
geleistet werden.

Gegeben Bad Brückenau, am 8. August 1843.

Ludwig.

Khr. v. Gise. Krhr. v. Schrenk. v. Abel. Frhr. v. Gumppenberg.

Graf v. Seinsheim.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:
der expedirende geheime Secretär

V. Heramer.



"6 Gesetz-Vlatt "6
für das

Königreich Bayern.

7o. r

München, den 6. September 1843.

Inbalt:
Abschied für die Stände, Versammlung des Königreichs Bayern.

Ab ied mern der Stände-Versammlung, so wie über die * sch Beratbungs-Verbandlungen derselben ausführlichen
fur die Stande Versammlung des Vortrag erstatten lassen, und ertheilen hierauf, nach

Konigreichs Bayern. Vernehmung Unserce Slaatsratbe, Unsere
— — — Königliche Enlschließung, wie fol.::

Ludwig,
von Gottes Gnaden, König von Vayern, I. Abschnitt.

Vfalgraf bey Uhein, Deschlsse der Kammern über die Gesetz-
He#og von VBayern, Franken und in Entwürfe.

Schwaben 2c. 2c. S. 1.

Uns ern Gruß zuvor, Liebe und Getreuc, Stände Zwischenwahlen von Abgeordneten zur zweiten
des Reiches! Lammier der Stände-Versammlung betresffend.

Wir haben Uns bei dem nunmelr eingetreice Wir haben das Gesetz über die Zwischenwah-
nen Schluße des Landtages über die Uns überge= len von Algeordneten zur zweiten Kammer der
benen gemeinschaftlichen Beschlüsse der beiden Kam= Stände-Versammlung mit Genehmigung der von

5
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den Ständen vorgeschlagenen Modifikationen un-
term 18. Jänner d. J. sanctionirt, und durch das
Geset-Blatt vom 23. Jänner d Is. (Stück 1.)
berelts bekannt machen lassen.

8. 2.

Die Erwerbung des Wohnhauses und der Somm-

lungen Göthe's in Weimar betreffend.

Wir baben das Gesetz über die Enverbung
des Wohnhauses und der Sammlungen Göthe's
in Weimar unter dem 18. Jänver d. Is. sanctio-
nirt und durch das Gesetz-Blatt vom 23. Jänner
d. J#. (Slück 2.) bereits bekanmt machen lassen.
Dem beigefügten Wuunsche:

„daß die für die Unterballung, Beaussichiigung
und Nutzbarmachung der Stiftung erforderlichen
jährlichen Miuel nicht durch wiederkehrende Bei-
träge, sondern durch Bildung eines angemessenen,
ein= für allemal zusammenzuschießenden Kavital-
stockes gesichert werden,“

werden Wir bei den mit den übrigen betbeiliglen
Reglerungen hierüber zu pflegenden Verbandlungen
die geeignete Bedachmahme zuwenden lassen.

8. 3.

Die Verzinsung der Dienstes-Cautionen der

Beamten betreffend.

Das Gesetz über die Vrrzinsung der Dienstes-
cautionen der Beamten ist am 7. März d. Jé.
von Unes sanctionirt, und auch bereits durch das
Gesetz-Blatt vem 14. März d. Js. (Stück 3.) ver-
kündet worden.

Dem aus Veranlassung dieses Gesetzes an
Uns gebrachten Wunsche,

„daß den cautionspflichtigen Beamten freigestellt
werde, die Cauionen durch Hpopotheken oder
Bürgschaften zu leisten,“
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baben Wir aus überwiegenden administrativen Rück-
sichten Unsere Genehmigung nicht ertheilen könner

8. 4.

Die Erbauung eines der Givillisfte einzuverlei-

benden Palastes in Muncher-betreffend.

Der Gesetz-Entwurf über die Erbaumg eines
der Civilliste einzuverleibenden Palastes in München
ist in der von den Ständen vorgeschlagenen Fassung
unterm 11. April d. Is. von Uns zum Gesetze
erhoben, und letzteres im Gesetz-Blaue vom 19.
Apiul d. J. (Stück 4.) verkündet worden.

8. 5.

Die Befreiung der Befestigungswerke und mili-

tärischen Gebäude der tentschen Bundes-
Festungen von den Steuern betreffend.

Die Bekanntmachung des von Uns nach er-
klärter Zustimmung der Stände unterm 11. April
d. J. sanctionirten Gesetzes über die Befreiung der
Befestigungswerke und militärischen Gebäude der
teutschen Bundes-Festungen von den Steuern ist
durch das Gesetz-Blatt vom 19. April d. Js.
(Stück 5.) erfolgt.

8. 6.

Die Deckung des außerordentlichen Aufiwandes
der Universikat Erlangen für die Bäkularfeyer

ihrer Stiftung betreffend.

Wir haben das Gesetz über die Deckung des
außerordentlichen Aufwandes der Universität Er-
langen für die Säkularfeper ihrer Stlstung unter
dem 8. August d. J. sanctionirt, und durch das
Gesetz-Blatt vom 14. August d. Is. (Stück 6.)
bereits bekannt machen lassen.
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8. 7.

Die Gewerbs= und Personal-Staats-Auflagen

im Regierungs-Bezirke von Unterfranken und

Aschaffenburg bbetreffend.

Wir ertheilen dem Gesetz-Entwurfe die Ge-
werbs= und Personal-Staats-Auflagen im Regie-
rungs-Bezirke von Unterfranken und Aschaffenburg
betreffend mit der von den Ständen beantragten
Modifikation Unsere Genebmigung, und dem bier-
nach angefertigten, unter Ziffer l. anliegenden Ge-
setze Unsere Sanchion.

Dem an Uns gebrachten Wunsche, cs möge
auf angemessene Entschädigung derjenigen Unter-
thanen Bedacht genommen werden, welche Abgaben
und Leistungen, derengleichen für die Grundholden
des Staates durch die Einführung der Personal=
und Gewerbssteuern aufhören, an Gutsherren, Cor-
poratlonen und Stiftungen noch ferner zu entrich-
ten haben, werden Wir die mit den bestehenden
Gesetzen vereinbare Berücksichtigung zuwenden.

8. 8.

Die Uebernahme einer Zinsen-Gewährschaft für
die sI * ig L f G xb ch Eise L h

betreffend.

Wegen Uebermhme einer Zinsct.-Gewährschaft
für die Ludwigshafen-Berbacher=Eisenbahnhaben
Wir dem den Ständen des Reiches vorgelegten
Gesetzes-Entwurfe mit den begutachteten Modifika=
tionen Unsere Sanction ertheilt, und werden auch
den damit verbundenen Antrag, daß der Regierung
die Einlösung des Eigenthums der Bahn und ihrer
Zugehörungen nach Ablauf der ersten 25 Jahre
auf billige Grundsätze vorbehalten werde, geeignet
berücksichtigen lassen.

Das Gesetz ist als Beilage II. angefügt.
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. 9.

Die Aufnahme eines Anlehens zur Deckung der
Kosten des Eisenbahnbaues von der Reichs-

Gränze bei Hof nach Lindau betreffend.

Den Gesetzes-Entwurf über die Eisenbahn
von der Reichsgränze bel Hof nach Lindau erheben
Wir in der, von den Ständen modifizirten Fassung
durch Unsere Sanction zum Gesetze, und lassen
solches unter Ziffer III. hiebei folgen.

s. 10.

Die Competenz des Kassationshofes für die

Pfalz als Nevisions-Gerichtes betreffend.

Den Gesetz-Emwurf, die Competenz des Kas-
sationshofes für die Pfalz als Revisionsgericht be-
treffend sanctioniren Wir mit den von den Stän-
den vorgeschlagenen Modifikationen und lassen hler-
über das unter Ziffer IV. anliegende Gesetz aus= Veeze W.
fertigen.

Den bei dieser Gelegenheit an Uns ge-
brachten ersten Antrag, welcher eine theilweise
Abänderung der bestehenden gesetzlichen Bestim-
mung über die Hinterlegung der Kassations-

Denkschriften bezweckt, werden Wir in sorgfältige
Erwägung nehmen lassen.

Dem weiteren Antrage, die Berufung meh-
rerer der pfälzischen Gesetzgebung und Gerichts-
Verfassung praktisch kundiger Mitglieder an den
Kassationshof, so wie die Ständigkeit derselben
betreffend, stehet die Bestimmung des Tit. VII.
#.# 19. der Verfassungs-Urkunde entgegen. Uebri-
gens haben Wir bereits beides, insoweit Wir
es für angemessen, und mit den übrigen Ge-
schäfts -Verhältnissen des Oberappellations-Ge-
richtes vereinbar erachtet haben, bei der Be-
setzung und Formatson des Kassationshofes je-
derzeit berücksichtiget.
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 11.

Oie Echebung der Jollgefälle für die V. Ji-

#enz= Periode betreffend.
Den an die Stände gebrachten Gesetzes-

Entwurf, die Erhebung der Zollgefälle für die
V. Finanzperiode betressend, haben Wir nach
erfolgter Zustimmung beider Kammern sanctionirt,
und erlassen demnach das unter Ziff. V. an-
liegende Gesetz.

Auf die in dem Gesammt-Beschlusse über
dieses Gesetz von den Kammern gestellten An-
träge erwiedern Wir:
1) In Bezlehung auf die Befreiung der Wa-

gen der Reisenden und Lohnkutscher von der
Eingangs-Abgabe ist bereits die erforderliche
Anweisung an die äußern Zollbehörden er-
lassen worden.

2) Der auf den Eingangs-Zollsatz für Baumwol-
len-Garnbezügliche Wunsch wird fortan reif-
licher Erwägung mit Rücksicht auf die hier
in Mitte liegenden verschiedenartigen Inter-
essen mehrerer Industrie= Zweige unterstellt
bleiben.

3) Ob die Fabrikation lederner Handschuhe
eines erhöhten Zollschutzes bedürfe, wird in
Erwägung gezogen werden.

4) und 5) Die Regulirung der Durchgangs=
Zölle auf den verschiedenen Strassenstrecken
wird fortan, wie bisher, sorgfältigst nach
Maaßgabe der gewerblichen Landes-Interes-
sen sowohl, als mit Berülcksichtigung der be-
züglichen Verhältnisse zu den Übrigen Ver-
einsstaaten beachtet werden.

6) Wir haben die große Wichtigkeit der Lei-
nen-Industrie für den Natltonal-Wohlstand
stets erkannt, und werden auf dle Beschütz-
ung und Färderung derselben, sowohl bei den
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Verhandlungen über den Jolltarif, als auch
nach Umständen auf dem Wege besonderer
Unterstützung Bedacht nehmen.

8. 12.

Die Zollverhältnisse im Allgemeinen und für
die Zukunft betreffend.

A. Wir haben den Ständen des Reichs
I. den Vertrag zwischen den Zollvereins-
Staaten Üüber die Berlängerung des Zoll-
und Handels-Verelus vom 8. Mai 1841
nebst den damit in Verbindung stehenden
Uebereinkünften:
1) Uebereinkunft wegen der Besteuerung

des Runkelrüben=Zuckers vom 8. Mat
1841, deren Vollzug Unsere Verordnung
vom 19. August 1841 anordnet,

2) die vereinbarten Normen, die Ueber-
gangsabgaben betrefsend, bekannt gemacht
durch Unsere Verordnung vom 16. De-
zember 1841,

3) die vereinbarten Grundsätze Über die
Anwendung des Vereins -Zolltarifs beim
Eintritte einer neuen Tarifs-Periode oder
die Abänderungeinzelner Tariss-Sätze vom
27. Dezember 1841, —

4) die veränderten Bestimmungen der Ein-
gangszölle auf Zucker, bekannt gemacht
unterm 18. Jänner 1842,

5) die besondere Uebereinkunft wegen einst-
welliger Eingangszoll= Erhöhung für ge-
wisse Gegenstände, bekannt gemacht durch
Unsere Verordnung vom 31. Oktober
1842)—

II. die Vereinbarungen:
1) die Behandlung des Güter -Transpor-

tes und der Waaren-Absertigung auf dem
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innerhalb des Zollvereinsgebietes gelegenen
Theile des Rheins und der konventionel-
len Nebenflüsse desselben betreffend, be-
kannt gemacht am 23. Dezember 1841,

2) die Supplementar= Artikel XIV. und
XvV. der Rheinschifffahrts-Convention be-
treffend, bekannt gemacht unterm 24. De-
zember 1841;

II. die Verträge:

1) zwischen den Staaten des teutschen Zoll-
vereins und der Ottomanischen Pforte vom
1% Oktober 1840, —

2) mit Hannover und Oldenburg, die
steuerlichen Verhältnisse verschiedener her-
goglich braunschweigischer Landestheile be-
treffend vom 160. Dezember 1841, —

3) mit Hannover, Oldenburg und Braun-
schweig, die Erneuerung des unterm 1.
November 1937 abgeschlossenen Vertrages
wegen Beförderung der gegenseitigen Ver-
kehrs-Verhällnisse betressend, vom 17. De-
zember 1841.

4) die Erweiterung der Münzkonventson
betrefsend vom 1. Juli 1842; —

W. die neuen Verirge über Zollauschlüsse
zwischen den Zollvereins-Staaten und

1) dem Fürstenthume Lippe vom 18. Ok-
tober 1841,

2) dem Herzogthume Braunschweig, vom 19.
Oktober 1841,

3) der Grasschaft
Neodvember 1841,

40 ldem Fürstenthume
Dezember 1841 und

5) dem Großherzogthume Luremburg vom 8.
Februar 1842 —

W vom 13.

Pyrmont vom 11.
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zim Unerkennung bezüglich der den ständischen
Wirkungskreis berührenden Punkte — mtthei-
len lassen, welche auch durch die Gesammtbe=
schlüsse der belden Kammern erfolgt ist. —

B. Wir genehmigen die Gesammtbeschlüsse der
Stände hinsichtlich der die Zoll-Verhältnisse
für die Zukunft betrefsenden Postulate, näm-
lich die Befugnisse

I. die Verminderung oder auch Aushebung so
wie die Erhöhung der Zölle und anderer
Gebühren im Interesse der Landwirthschaft,
der Industrie und des Handels, wenn die
übrigen Vereinsstaaten nach den Bestimmun-
gen der in Milte liegenden Jollvereins-Ver-
träge sich desfalls für sich oder auch zur
Verständigung mit andern Staaten vereinba-
ren sollten, oder wenn für das Königreich
Bayern in Ansehung der Gebühren, welche eine
privative Einnahme bilden, im Interesse der
Landwirthschaft, der Industric oder des Han-
dels eine Herabsetzung oder Verminderung
für zeitgemäß erachtet werden wollte, unter
dem Vorbehalte der Vorlage und Zustim-
mung im Hinblicke auf die Bestimmung des
Abschiedes vom 15. April 1840 Ziff. I. Be-
schlüsse über die Gesetzentwürse Lit. N. 1. — die

Zollverhältnisse für die Zukunft betreffend —
#ezu versügen; —

II. Nach Erforderniß hervortretender Umstände,
zum Zwecke der Befestigung und Erweiterung

des Jollvereins jene besondern finanzlellen
und sonstigen Verfügungen und Anordnun-

gen sogleich treffen zu können, wodurch die-
ser Zweck gesichert und erreicht wird, unter
dem Beifügen, — daß — wie zu I. be-

reits angeführt ist, — nach Maaßgabe der
Beziehung auf den ständischen Wirkungs=
kreis, die Vorlage solcher Momente bei der



43

nächsten Versammlung und deren Zustimmung.
verbehalten bleibe; —

III. Im Hinblicke auf die speziellen Verhättnisse,
die Lage und den Verkehr der Erclave Kauls-
dorf mit vem Gebiete des Thüringen'schen Zoll-
und Handels-Vereins, zum Zwecke der Herstel-
lung eines völlig freien Verkehres zwischen dieser
bayerischen Erclave und den Ländern des ge-
nannten Zoll= und Handels-Vereins diejenigen
Verschiedenheiten zu beseitigen, welche dermalen
noch hinsichtlich der Gesetzgebung über die indi-
rekten Auflagen daselbst gegenseitig bestehen; dem-
nach insbesondere diejenigen Maaßregeln zu tref-
sen, wodurch eine völlige Gleichförmigkeit in der
Gesetzgebung über die Besteuerung der Brank-
weln= und Bier-Fabrikanon erzielt werden kann,
chenfalls unter den bei den Postulaten 1. und
2. gedachten Vorbehalten.

Auf die in dem Gesammbbeschluße on den
Kammern ausgedrückten Wünsche:

1) wegen der Freihcit der Schifffahrt auf
allen Flüssen und Strömen, welche das
Gebiet des teutschen Bundes oder verschie-
dener ZJollvereins-Staaten durchziehen, sodann

2) wegen Abschließung von Verträgen mir
den überseeischen Staaten —werden Wir
den geeigneten Bedacht nehmen;

3) wegen Erweiterung des teutschen Jollver=
eins aber gerne mitwirken, um das mit
Unseren eigenen Wünschen übereinstim-
mende Ziel nach Möglichkeit zu erreichen.

4) Wegen Herstellung und Veröfentsichung
einer möglichst genauen Statistik von
Bayern — sind die geeigneten Eiulei-
tungen bereits getroffen.
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8. 13.

Die Erhebung der direkten Steuern für die

V. Finanz-Periode 184 3 4 9 betreffend.

Dem Gesetz-Entwurfe über die Erhebung
der direkten Steuern für die V. Finanz-Pe-
riode pro 1843 haben Wir auf die erfolgte
Zustimmung der Stände des Reiches Unsere
Sanction ertheilt, und hiernach das unter ziff.
VI. beiliegende Gesetz ausfertigen lassen. —

Auf die hiebei gestellten Anträge erwiedern
Wir Folgendes:
1) durch den Antrag

„daß die nach vollständiger Deckung der
budgetmäßigen ordentlichen und außeror=
dentlichen Staatsbedürfnisse und der von
Uns genehmigten Wunsche und Anträge
sich etwa noch ergebenden Ueberschisse der
V. Finanz-Periode zum Dienste der Ei-
senbahn von der Reichsgränze bei Hof
bis Lindau innerhalb der in dem Gesetze
über diesen Eisenbahnbaufestgesetzten Mari-
mal-Summe verwendet werden“ —

sind die Stände Unseren landesväterlichen
Absichten, möglichst ohne Vermehrung der Stchats-
schuld den Bau der Eisenbahnen zu fordern,
in erfreulicher Weise eutgegengekommen. Wir
werden diesem Antrage soweit solches ohne
Hintansetzung anderer dringender Landes-Bedürf-
nisse geschehen kann, Erfüllung Jewähren,
2) Dem Arntrage:

„durch Revision des Häusersteuergesetzes vom
15. August 1828. oder wie immer anders,
sey es auf legislativem Wege oder im Wege
der Vollzugs-Verordnung zu versuchen, ob
nicht dem durch vasselbe, insbesondere durch
die Vollzugsart der ##. 3., 4. und 18. her-
vorgerusenen Mißstande könne abgeholfen
werden“ —

Beil. VI.
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werden Wir die verdiente Aufmerksamkelt zu-
wenden.

8. 14.

DiebesondernGesenz newürfe, das Maslmun.
der in elnem jeden Regierungs= Bezirke für dle
Jahre 18. 18½ und 18“4 zu erhebenden

Kreio: Umlagen betreffend.

Den von den Ständen über die besondern
acht Gesetz-Entwürfe, das Marimum der in ei-
nem jeden Regierungs-Bezirke für die Jahre
18425, 1848 und 1843 m erhebenden Kreis-
Umlagen betreffend, gefaßten Gesammtbeschlüssen
ertheilen Wir Unsere Genehmigung und sanc-

rVI. tioniren hiernach die unter Ziffer VII. bis XIV.
anliegenden acht Gesetze. —

II. Abschnitée.

Dudget.
S. 1.

Den in Gemäßheit der Bestimmungen des
Titel VII. 88. 3. und 4. der Verfassungs-Ur-
kunde den Ständen zur Prüfung vorgelegten
Budgects, wie solche in den Beilagen Ziffer

angefügt sind, nämlich:
a) der General-Uebersicht des voranschlägigen

Betrages des Staatsbedarfes für Ein Jahr
der V. Finanzperiodr 4 Conto der Cen-
tralsonds,

b) dem Budgenachtrage,
e) der Uebersicht der Voranschläge der Kreis-

lasten und Kreis-Fonds für nothwendige
Zwecke auf Ein Jahr der V. Finanz--
periode

ertheilen Wir hiemit verbindende Kraft und ver-
ordnen hierüber, was folgt:

A.

Budget für die Central-Fonds.

a.

Staats-Ausgaben.

8. 2.

Die sämmtlichen Staaksausgaben für den
laufenden Dienst, einschließlich des Reichs-Re-
sewefonds sind auf die jährliche Durchschnikts-
summe von 32,036,107 fl. festgesetzt.

8. 3.

Die besondere Verwendung und die für
die einzelnen Ministerien und Staats-Anstalten
bestimmten Etatssummen enthält das Ausgaben-
budget in der im Eingange Sub a. allegirten
Uebersicht.

s8. 4.

In Ansehung der unter den Staats-Aus-
gaben auf die Staatsschuld vorgetragenen Col-
lektiosumme des Bedarfs-Voranschlages per
8,746,294 fl., welche in 1,366,29.1 fl. für
die Zinskasse, in 880,000 fl. für die Tilg-
ungskasse, in 2,700,000 fl. für die Pensions-

Awortisationskasst, und in 900,000 fl. für die
st tions-Kasse zersällt,richtet sich die nöhere Feranpsuns der Dotati-

ons-Verhältmsse und Beträge ganz in der bis-
herigen Weise nach den diesfalls bestehenden
gesetzlichen Bestimmungen vom 11. September
1825 über die Errichtung der Pensions-Amor-
tisationskasse, vom 28. Dezember 1831, das
Staats-Schuldenwesen betressend, und vom 1.
Juli 1834, über die Kosten zur Wiederher-
stellung der Festung Ingolstadt, wodurch die in
den ständischen Verhandlungen angeregte Bud-
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get-Differenz von 188,440 fl. ihre gesetzliche
Bthandlung findet.

s8. 5.

Dem königl. Justizministerium werden zur
Bestreitung außerordentlicher und unvorherge-
sehener Ausgaben für die Gesegebung, wie bis-
her jährlich 6000 fl. aus dem Reichs-Reser-
vesond zur Dispesition gestellt.

#S 6.
Ebenso werden dem Etat für die aktive

Armer zu jährlich 6,000,000 fl. die Budget-
Ansätze der Naturalien, welche darunter mit
10, 146 Schäffel 11 Metzen Roggen, und 98,905
Schäffel 5 Metzen Haber, im Geldanschlage
von 696,708 fl. 124 kr. begriffen sind, in
der bisherigen Art garantirt, wonach geringere
Preise dem Reichsreservefonde zu gut, und hö-
here Preise demselben zur Last geschrieben wer-
den sollen. —

h.

Siaats-Einnahmen.

S. 7.

Zur Bestreitung der sub §. 2. bestimm-
ten Staats-Ausgaben sind dem Finanzministe-
rium die in dem Einnahmen-Budget gemäß der
im Eingange ad a. allegirten General-Ueber-
sicht voranschlägig festgesetzten Einnahmen mit
32,036,407 fl. zugewiesen.

8. 8.

Ueber die Erhebung der darin begriffenen
direkten Steuern gibt das hiefür erlassene Ge-
setz in den sechs nächsten Verwaltungs-Jahren
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dom 1. Okteber 1843 bis letzten September
1849 Maaß.

Die Zollgesälle werden nach dem beste-
henden Vereinszolltarif mit Rücksicht auf die
dlesfalls vertragsmäßigen und gesetzlichen Be-
stimmungen und Vorbehalte erhoben.

Die Erhebung der übrigen indirelten Ab-
HKaben hat nach den bisherigen Normen zu ge-
scheben.

B.

Nachtrag zum Budget der V. Finanz-Periode.

*

Aus den bis zu dem Schlusse der IV.
Finanzperiode sich ergebenden Erübrigungen der
Voriahre sind vor Allem die sämmtlichen, die-
ser Periode noch angehörigen Ausgaben und
Leistungen zu bestreiten. Der hiernach noch
übrigbleibende, in dem Budgetnachtrage auf
5,660,779 fl. veranschlagte verwendbare Be-
stand ist in dem Betrage, welchen die Rechnung
pro 1833 nachweisen wird, auf die V. Finang.
periode in Einnahme überzutragen, und es sind
hieraus die in dem Budgetnachtrage darauf hin-
gewiesenen Ausgaben nach den dort bemerkten
Summen zu decken. —

#. 10.

Die Summe von 300,000 fl, welche in
Folge des Finanzgesetzes vom 17. November
1837 der IV. Finanzperiode zur Deckung des
in dem ersten Jahre sich ergebenden Entganges
an Ausständen zugewiesen worden ist, geht zu
hleichem Behuse auf die V. Finanzperiode über,
wogegen am Schlusse dieser Periode ein gleicher
Betrag für den Dienst der VI. Finanzperiode
verfügbar zu stellen ißt.
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s. 11.

Nachdem die Nothwendigkeit der bisheri-
gen Ausscheidung der Einnahmen und Ausga-
ben nach dem Dienste der I., UI. und IV.
Finanzperiode bei dem Umstande, daß die diesen
verschiedenen Perloden bestimmt zugewiesenen
Ausgaben mit dem Schlufse der IV. Finanz-
periode und resp. in den Rechnungen derselben
zur Realisirung gelangen, und daß ferner die-
lenigen ausgablichen Verwendungen in der V.
Finanzperiode, welche aus den am Schlusse der
IV. Finanzperiode bestehenden Einnahme--Ueber-
schüssen geschöpft werden, auf den Bestand die-
ser Ueberschüsse der Vorjahre überhaupt und
ohne besondere Trennung hingewiesen sind, da-
durch für die Zukunft weggefallen ist, so sollen
nunmehr sämmtliche Einnahmen und Ausgaben
auf den Bestand der Vorjahre der IV. Finanz-
periode et retro vereinigt, unter der Beobach=
tung der übrigen rechnungsinstruktionsmäßigen
Bestimmungen vorgetragen, und nur die Ein-
nahmen und Ausgaben des Bestandes der Vor-
jahre der V. Finanzperiode davon gesondert auf
die bisherige Weise behandelt werden.

C.

Besondere Voranschläge der Kreislasten und

Kreisfonds für nothwendige Zwecke eines jeden
Regierungsbezirkes auf Ein Jahr der V. Finaonz=

periode betreffend.

8. 12.

Die Voranschläge der Kreislasten und
Kreissonds für nothwendige Zwecke auf Ein
Jahr der V. Finanzperiode 1323 sind mit der
in Einnahme und Ausgabe gleich abschliessen-
den Summe von 4,642,669 fl. in der im
Eingange sub Cc. allegirten Uebersicht enthalten.
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D.

Anweisungen à Corio etwaiger ileberschilsse resp.
Mehreinnahmen aus der IV. und in der V.

Finanperiode.

8. 13.

Aus den sich ergebenden Einnahme-Ueber-
schüssen der V. Finanzperiode und beglehungs-
weise aus dem Reichs-Reservesond ist zunächst
der Matrikularbeitrag für die Bundesfestungen
Ulm und Rastatt mit jährlichen 213,889 fl.
43 kr. zu entnehmen.

s. 14.

Deßgleichen wird auf eben solche Ein-
nahme-Ueberschüsse die Ausgleichung des Bud-
gets-Differenz-Betrages überwiesen, dessen im
### 4. bei der Dotation der Staats-Schulden=
tilgungs-Anstalt erwähnt ist.

. 15.
Wir haben die in dem Nachtrage zu dem

Budget der V. Finanzperiode für Strassen-,
Wasser= und Landbauten ausgesetzte, aus den
Einnahme-Ueberschüssen der IV. Finanzperiode
zu schöpfende Summe von 450,779 fl. auf
die Summe von 1,000,000 fl. zu erhöhen,
somit noch weiter zu den gedachten Zwecken
5490.,221 fl. mit der Bestimmung zu bewilligen
geruht, daß von besagten 1,000,O00 fl.

500,000 fl. für den Strassenbau= und
500,000 fl. für den Landbau-Etat

angesetzt werden sollen.

s. 16.

Aus den etwalgen, nicht für andere drin-
gende Bedürfnisse zu verwendenden Einnahme-

6
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Ueberschüssen der V. Finanzperiode bewilligen
Wir ferner einen außerordentlichen Zuschuß
von 400,000 fl. des Jahres, welcher in nach-
sfolgender Weise vertheilt werden soll:

a) für Industrie und Kultur 50,000 fl.
b) Strassen = und Wasserbauten 180,000 fl.
) Landbauten und Heilbäder 140,000 fl.
d) Schulhausbauten und sonstige

Schulbedürfnisse 30,000 fl.

5. 17.
Endlich bleibt auf die nach Bestreitung

aller ordentlichen und außerordentlichen budget-
mäßigen Ausgaben noch auskommenden Erüb-
rigungen der IV. und die eventuellen Mehr-
einnahmen der V. Finanzperiode auch das nach-
träglich eingebrachte,und von den Ständen des
Reiches anerkannte Postulat für den Ludwig-
kanal mit der Summe von 2,611,745 fl. hin-
gewiesen. —

8. 18.

Jeder Minister bleibt verantwortlich, die
fur seinen Geschäftskreis festgesezten Summen
zu den bestimmten Zwecken zu verwenden.

E.

Auf die bezüglich des Budgets geäußerten
dessen Ziffer berührende Wünsche und Anträge,
beschließen Wir, was folgt:

I.

Wünsche und Anträge zum Central=
Fonds-Budget.

s. 19.

Es wird jederzeit ein Gegenstand Unserer
besonderen Sorgfalt senn, allen jenen Staatsbe-

5#

dürfnissen, von deren Begründung Wir Uns
überzeugen, nach dem Maabe des wahren Bedarfes
auf dem durch die Gesetze vorgezeichneten Wege
die gebührende Befriedigung zu gewähren, inso-
welt solches nur immer mit der nicht minder wich-
tigen Rücksichtznahme auf die Aufrechthaltung der
Ordnung im Staatshaushalte vereinbar ist. —

Wir wollen demnach auf die Anträge Un-
serer Stände und nach näherer Prüfung der zu
Grunde liegenden Berhältnisse unter der bedingenden
Boraussetzung, wenn ein Ueberschuß der Staats-
einnahmen in dem erforderlichen Maaße sich wirk-
lich erglebt, und nicht durch andere dringendere
Staatsbedürfnisse in Anspruch genommen wird, ge-
nehmigen:

a) daß für die Bedürfnifse der Landes-Universi-
täten ein besonderer Zuschuß in dem Betrage
von 9000 fl. des Jahres, vielmehr nach Abzug
jener 3510 fl., welche in dem Cental-Fonds-
Budget unter der Position „Erziehung und
Bildung“ für die Baderschulen ausgesegt wor-
den waren, und die Wir nach der miltller-
weilc erfolgten Auflösung besagter Schulen als
verfügbar hiemit den Bedürfnissen Unserer
Landes-Universitäten zugewiesen haben wollen,
in dem Betrage von 5490 fl. des Jahres
aus elwaigen Mehr= Einnabmen der V. Fi-
nanzperiode verwendet, —

b) daß für die Anstellung zweiter Nebenbeamten
bei jenen Laudgerichten des Regierungsbe-
zirkes Unterfranken und Aschaffenburg, wo#
solche durch die Seelenzahl der Berölke=
rung nach Analogic der für die übrigen dieß-
seiterheinischen Theile Unseres Reiches
bestehenden Verordnungen begründet erscheint;
—dann für die Verbefserung des Dienstes-
Einkommens der Landrichter, wo das Bedürf-
niß einer solchen sich hervorthut, eine Summe



53

von 30,000 fl. des Jahres auf die besagten
Mehreinnahmen angewiesen, enolich

ug#) daß der von Uns bereits durch §. 16. des
II. Abschnittes gegenwärigen Abschiedes für
die Studienanstalten und teutschen Schulen
Unseres Relches evemtuell bewilligte außer-
ordentliche Zuschuß von 30,000 fl. auf den
Betrag von 90,000 fl. des Jahres gleichsalls
à Conto der etwaigen Mehreinnahmen der
V. Finanzperiode erhöhet werde.
Hiemit verbinden Wir jedoch folgende Be-

stimmungen:
Zu 2)

Wir werden in jedem Jahre bestimmen,
welche Unser er Lbandes-Universitäten an dem be-
willigten außerordentlichen Zuschusse Theil zu
nehmen haben, und welcher Betrag einer jeden
Jjur Thellnahme Berufenen anzuweisen sey.

Zub)
Nachdem den Unterfränkisch-Aschaffenburg-

ischen Kreissonds, gegenüber jenen der übrigen
Reglerungsbezirke dießseits des Rheins eine be-
trächtlich höhere Summe für Taggebühren der in
außerordentlichen Fällen zur Aushilfe an einzelnen
Landgerichten zu verwendenden Funktionäre nur
aus dem Grunde zugewiesen ist, weil bei den
Landgerichten im Bezirke des vormallgen Groß-
herzogthums Würzburg zweite Rebenbeamte ulcht
angestellt sind, so behalten Wir Uns vor,
diese Summe mit Rücksicht auf den künftigen Be-
darf und auf die den Krelsfonds der andern dieß-
seits-rheinischen Regierungsbezirke für den glelchen
Zweck zugethellte Dotation abzumindern und den
Ueberschuß für die Besoldung der aufzustellenden
wweiten Nebenbeamten zu verwenden.

Nicht minder behalten Wir Uns vor, bei
sämmlichen Nebenbeamten der Landgerichte im Re-
glerungsbezirke Unterfranken und Aschaffenburg, in
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so welt solches nicht ohnehin schon geschehen sst,
oder zur Zeit wohl erworbene Rechte der Bethel-
ligten entgegensteben, das für die Beamten gleicher
Kategorie in den übrigen Theilen Unseres Relches
bestehende Besoldungs-Regulativ einführen zu lassen.

Nur der hlernach noch ungedeckt bleibende
Bedarf für die Besoldung der neu anzustellenden
weiten Landgerichts-Rebenbeamten soll auf den von
Uns eventuell bewilligten außerordentlichen Zuschuß
von 30,000 fl. des Jahres angewiesen, und um
eben diesen Betrag der an die Unterfränkisch-Aschaf-
senburgischen Kreisfonds zu leistende ordentliche
Aerarial-Zuschuß erhöht werden.

Was sodann an dem ebenerwähnten außer-
ordentlichen Aerarialzuschusse noch übrig bleibt, wer-
den Wir der nach Ar. III. Unserer Verordnung
vom 25. August 1838 für unständige Bezüge der
Landrichter ausgesetzten Summe hinguschlagen lassen,
und die Vertheilung unter den einzelnen Regie-
rungsbezirken alljährlich festsetzen.

Zuc)
Wir vermögen gegenüber dem klaren Wort-

laute der bestehenden Gesetze eine Verbindlichkett
der Staatskasse zur Erhöhung der bis jetzt verab-
reichten allgemeinen Schuldotation um so minder
anzuerkennen, als den verpflichteten Gemeinden
bereits durch die von Uns in dem Flnanzgesetze
vom 28. December 1831 bewilligte Erhöhung jener
Dotation um 244,000 fl. des Jahres eine sehr
beträchtliche Erleichterung gewährt worden ist.

WennWir mmn auch, den Anträgen Unseret
Stände entgegenkommend, und das Bestehen des
Bedürfnisses, so wie die momentanen, der alsbal-
digen Deckung desselben aus Gemeinde-Mitteln ent-
gegenstehenden Schwicrigkeiten anerkennend, gerne
einen welteren außerordentlichen Aerarial-Zuschuß
von 90,000 fl. des Jahres für die hier in Frage

stehenden Uns vrnüglich angelegenen Zwecke auf
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die Dauer der V. Finanz-Periode eventuell bewil-
liget haben, so wollen Wir doch, und machen so-
wohl Unser Miuisterium des Innern als Unsere
Regierungs-Präsidenten dafür verantwortlich, daß
überall, wo solches ohne Ucberlastung der gesetzlich
hiezu verpflichteten Gemeinden geschehen kann, die
örtlichen Schulbedürfnisse aus Gemeinde-Mitteln
befricdiget und die örtlichen Schulsondo allmählig
mit eigenem Vermögen ausgestattet werden, dann,
daß in jenen Städten und Märkten, wo eigene
Studienanstalten besteben, sorgsältige Bedachtnahme
auf ständige Dotation dieser Anstalten, mit Berück-
sichtigung der aus dem Besitze solcher Anstalten
den Städten und Märkten zugehenden großen Vor-
theile, eintrete.

Die künftigen Besoldungen der Lehrer und
Professoren an den Studienanstalten werden
Wir durch besondere Entschließung festsetzen.

Was sodann in jedem Jahre als außer-
ordentlicher, auf dem gesetzlichen Wege ohne
Ueberlastung der einzelnen Gemeinden nicht zu
deckender Bedarf sich herausstellt, werden Wir
einem jeden Regierungsbezirke alljährlich aus
dem eventuell bewilligten außerordentlichen Zu-
schusse von 90,000 fl. während des Laufes der
V. Finanzperiode zuweisen lassen.

8. 20.

Wir haben bisher schon bei der Besetz-
ung der Kammerndes Innern Unserer Kreis-
regierungen auf die angewachsenen Geschäfts-
Anforderungen gebührende Rücksicht genommen,
und den durch die Verordnung vom 17. De-
zember 1825 festgesetzten Normalstatus allmäh-
lig um ein Beträchtliches erhöhet.

8. 21.

Während Wir der Ruhestands-Versetzung
dienstunfähig gewordener Staatediener in allen
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Fällen, wo das Bestehen der Dienstunfähigkeit
nach der deßfallsigen Bestimmung der IX Ver-
fassungsbeilage dargethan ist, statt zu geben, und
dieselbe, was das Interesse des Dienstes erheischt,
nicht von dem Qulescenz-Gesuche der betheilig-
ten Staatsdiener abhängig zu machen gewohnt
sind, betrachten Wir es zugleich als einen im
Jateresse des Staatsdienstes nicht minder tief
besestigten Grundsat, nicht zuzulassen, daß ent-
weder auf der elnen Seite Vernachlässigung der
Dienstes-PflichtenmitdemDeckmantelderDienstes-
Unfähigkeit umhüllt, und die Staatskasse auf
solche Weise zur Ungebühr mit Ruhegehalten
belastet, oder daß auf der andern Seite die in
Folge des wachsenden Alters eintretende Ab-
nahme der Kräfte sofort als Dienstesunfähigkeit
behandelt, Staatsdiener, die in langer Laufbahn
ihre Kräfte dem Staate mit eifriger und pflicht-
treuer Hingebung geopfert haben, um solcher
Minderung der Arbeitskraft willen, am Abend
ihrer Tage dem gewohnten Wirkungskreise auch
gegen ihren Wunsch entrückt, und insbesondere
den Kollegien die Früchte der gereiften Erfah-
tung solcher Beamten vor der Zeit entzogen
werden.

**ie

Bei den über die Ausscheidung des Dien-
stes= und Standesgehaltes der Staatediener ge-
gebenen Vorschriften haben Wir einestheils
nur die in dem §. 6. der IX. Verfassungsbei-
lage ausdrücklich vorbehaltenen königlichen
Rechte geübt, anderntheils aber hauptsächlich
bezielt, daß der einem jeden Staatediener ge-
sicherte Ruhegehalt stets im gerechten Verhält-
nisse zu den dlenstlichen Leistungen des in den
Ruhestand Uebertretenden verbleibe, und daß
nicht der Unthätigkeit und Nachlässigkelt gleicher
Lohn mit dem wahren Verdlenste zu Thell werde.
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Daher bezeichnet auch der nach senen Vor-
schristen ausgeschiedene Standesgehalt nur ein
Minimum, dessen Erhöhung Wir Uns für je-

den einzelnen Fall ausdrücklich vorbehalten haben.

8. 23.

Wir werden Unsere Verordnung vom
29. Dezember 1836 einer Revision unterstellen
lassen, und hiernach entscheiden, ob und welche
Erhöhung des ordemlichen Reisekosten= und Di-
ätensonds der Kreisregierung Kammer des In-
nern durch das bestehende dienstliche Bedürfniß
geboten sey.

s. 24.

Die Gehilfenfonds der Kreisregierungen
Kammer des Innern sind in dem Budget der
V. Finanzperiode bereits nach dem Maaße des
dargethanen Bedurfnisses erhöht worden.

Außerordentliche Bedürfnisse sollen, wie
solches auch bisher schon geschehen, bei gehöri-
ger Nachweisung aus den bestehenden Reserven
stets besonders gedeckt werden.

#5 25.

Alle übrigen auf Erhöhung der Ausgaben
bei den Centralfonds abzielenden, und in den
vorstehenden 88. nicht bereits beschiedenen An-
träge und Wünsche, welche von Unseren
Ständen in den Gesammt-Beschlüssen über das
Budget dieser Ausgaben an Uns gebracht wor-
den sind, werden Wir einer sorgfältigen Er-
wägung unterstellen.
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II.

Wünsche und Anträge zu den Voranschlägen
der Kreislasten und Kreisfonds für nothwendige
Zwecke eines jeden Regierungsbezirkes auf Ein

Jahr der V. Jinanzveriode.

8. 26.

Bei der Festsetzung der Regie für die
einzelnen Gerichte ist bis jetzt schon der wirk-
liche Bedarf gehörig berücksichtiget; außerordent-
liche Bedürfnisse aber sind bei zureichender
Rechtfertigung aus den bestehenden Reserven
jeder Zeit besonders gedeckt worden.

8. 27.

Wir müssen Anstand nehmen, dem An-
trage, die Regiegelder bei den Krels-, Justtz-
und Verwaltungsstellen in dem Maaße zu er-
höhen, damit den Präsidien derselben die Mit-
tel gegeben seyen, unbemittelten, jedoch sich gehs-
rig gualifizirenden Accessisten angemessene Unter-
stützung zufliessen zu lassen, eine Folge zu ge-
ben, da hledurch den erwähnten Acceffisten eine
nicht zu motivirende Begünstigung vor den bei
den Unterbehörden zum Staatsdienste sich vor-
bereitenden Rechts= und Kameral-Candidaten
zugewendet werden würde.

8. 28.

Indem Wir hinsichtlich der die Erhshung
der Etats der Landgerichte à Conto der Kreis-
sonds bezweckenden ständischen Anträge auf die
bereits im §S. 19. des gegenwärtigen II. Ab-
schnittes ertheilte Entschließung Bezug nehmen,
erwiedern Wir deßfalls noch Folgendes:
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1) Die Frage, ob und in wie ferne die An-
stellung eigener Beamten für die Be-
sorgung der Comptabilitätsgeschäfte der
bandgerichte den Interessen des öffentlichen
Dienstes zusage, und mit den bestehenden
Einrichtungen vereinbar sev, ist schon zu
wiederholtenmalen reifer und umfassender
Prüfung unterstellt worden. Das Ergebniß
dieser Prüfung aber hat jederzeit zur ver-
neinenden Beantwortung der angeregten
Frage geführt.

Wir können Uns daher bei dem Man-
gel neuer Gründe nicht veranlaßt finden,
auf diesen bereits erschöpfend verhandelten
Gegenstand zurückzukommen.

2) Nach den gesammelten Erfahrungen ist von
der weitern Verbreitung der Criminal-Ad-
junkten weder eine Erlelchterung der Land-
gerichte im Allgemeinen wegen der aus der
Führung der Gencral-Untersuchungen, dann
der Erledigung der Ersuchschreiben in allen
Verbrechens= und Vergeyens-Fällen, sowie
aus der Führung der Haupt-Untersuchungen
bei Vergehen nach wie vor einem jeden Land=
gerichte erwachsenden und bezüglich der Er-
suchschrelben, sodann noch um ein Beträcht-
liches sich mehrenden Geschäftslast, noch auch
eine Abkürzung der Untersuchungen wegen
des mit der unvermeidlichen Vervielfältigung
der Ersuchschreiben verbundenen Zeiwerlustes
zu erwarten.

Wir können Uns daher um so weni-
ter bewogen finden, dem dießfalls ge-
stellten Antrage zu entsprechen, als die Or-
gantsation der Untersuchungs-Behörden mit
der von Unseren Ständen gleichfalls ge-
wünschten Revision des bestehenden Stras-
gesetzbuches im engen Zusammenhange steht,
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und der vorgesetzte Zweck wohl nur durch
diese Revision zu erreichen ist.

s. 29.

Die Anträge, welche Unsere Stände mit den
bezüglich der Erhöhung des Etats für Exziehung
und Bildung gestellten, in Verbindung gebracht,
haben Wir vor, in reife Erwägung zu nehmen,
und nach dem Befunde bei der Vertheilung des
eventucll bewilligten außerordentlichen Zuschusses
und innerhalb der Grenzen desselben, so wie bei
den sonstigen elwa zu treffenden administrativen
Anordnungen geeignet zu berücksichtigen.

sS. 30.

Die von den Ständen beantragte Ausschei-
dung des außerordentlichen Zuschusses von 140,000 fl.
des Jahres, welche Wir eventuell auf Rechnung
etwaiger Mehreinnahmen in der V. Finanzperiode
für Landbauten und Heilbäder bewilligt haben,
wird nach näherer Ermittelung des Bedarfs eines
icden der genannten beiden Zwecke erfolgen.

8. 31.

Der Antrag der Stände, — es möge der
allgemeine Netto-Aversal= Zuschuß der Staatskasse
an die 7 ältern Kreise zur ausreichenden Deckung
der etalisirten Lasten derselben um 234,062 fl. er-
höbt werden — ist auf eine Auslegung des Aus-
scheidungs=Gesetzesvom17.November1837ge-
stützt, welche Wir als gegründet anzuerkennen
nicht vermögen. Wir können Uns daher auch, da
die Staatskasse durch den in das Budget der Cen-
tralfonds elngestellten Netto-Aversal-Zuschuß ihrer
aus jenem Gesetze entsprungenen Verbindlichkelten
volles Genüge lelstet, zu einer Erhöhung desselben
um so weniger veranlaßt finden, als den bethellig-
ten Kreisfonds durch die fortdauernde Ueberweisung
der schon nach dem Finanz-Gesetze vom 28. De-
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zember 1831 hiefür bestimmten Kreis-Umlagen
vollständige Deckung aller etatisirten Lasten gege-
ben

UI.Abschnitt.
Aachweisungen.

A.

Derwendung der Staats-Einnahmen.

8. 1.

Ueber die Venvendung der Staats-Einnahmen
in den Jahren 1843 und 1843 und 18## haben
Wir den Ständen genaue Nachweisung vorlegen
und hiedurch den Bestimmungen der Verfassungs=
Urkunde Tit. VII. 3. 10. Genüge leisten lassen.

B.

Stand der Staats-Schulden-Tilgungs-Anstalt in

den Jahren 1816, 1813 und 18;7#.

8. 2.

Ueber den Stand der Staats-Schulven-Tilg-
ungs-Kasse, der Pensions-Amortisations-Kasse, und
der durch das Gesetz vom 1. Juli 1834 gegrün-
deten Festungsbau-Dotations-Kasse in den Jahren
1833, 1813 und 18142 sind den Ständen des
Relchs genaue Nachwelsungen vorgelegt und hie-
durch die Bestimmungen der ss. 11. und 16. Tit.
VII. der Verfassungs-Urkunde erfüllt worden.

IV. Abschnitt.

Wänsche und Anträge.
Auf die Uns von den Ständen vorgelegten

Wünsche und Anträge, insowelt sie nicht schon bei

 —

den Beschlüssen über die Gesetzes-Entwürfe und
das Budget ihre Erledigung erhalten haben, er-
wiedern Wir mit Rücksichtnahme auf die Bestim-
mungen der Verfassungs-Urkunde Tit. VII. 8. 19.
und unbeschadet derselben, was folgt:

A.

Wünsche und Anträge zum Budget,

und zwar «

I)sumCentkalfoadS-Budget:
8.1.

DemAnnagedekStände,esmögedem
ständischen Archivar eine Summe von 600 fl. des
Jahres für die Aufnahme von Gehilfen zur Ver-
fügung gestellt werden, steht zur Zeit der Mangel
eines nachgewiesenen Bedürfnisses entgegen.

Für den Bedarf der ständischen Bibllothek
aber ist bereits in dem Regie-Ctat des ständischen
Acchives die nöthige Vorsehung getroffen. —

Was die bessere Einrichtung dieser Bibliothek
anbelangt, so hat Unset Ministerium des Innem
desfalls das Geeignete zu verfügen.

8. 2.

Die schon durch Unsere Verordnung vom
1. Oltober 1830 angeordneten Verhandlungen zur
Ermittelung und Feststellung der Baupflicht bei
sämmtlichen Cultus-Gebäuden sind ohne Unter-
brechung betrieben und fortgesetzt worden. Wem
dieselben bis jetzt noch nicht zu dem erwünschten
Ziele gelangt sind, so ist der Grund lediglich in
dem Umfange der Arbeit und in den mit der Lo-
sung der Aufgabe auf dem Administrativwege ver-
bundenen unvermeidlichen Schwierigkeiten gelegen.
Es wird jedoch die endliche Erledigung dieses
wichtigen Gegenstandes, so wie die Beseitigung
aller gegründeten Klagen über unzureichende Aus-
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stattung der Kirchenfabrlken, insoweit diese Aus-
stattung der Staatskasse obliegt, Unserer Obsorge
nicht entgehen.

Den Antrag wegen Ergänzung des Ertrages
aller gering dotirten katholischen und protestantischen
Pfarrpfründen bis zu der Summe von 500 fl.
werden Wir, insoweit dabei eine Inanspruchnahme
der Staatskasse nicht beabsichtiget ist, in nähere
Erwägung nehmen.

8. 4.

Wir haben den an Uns gelangten Bitten
wegen Bildung eigener Kirchengemeinden bei Er-
füllung der in dem 8. 88. der II. Verfassungs-
Beilage vorgeschriebenen Vorbedingungen die Will-
fährde niemals versagt.

Eben so wenig sind die zu einer eigenen Kirchen-
Gemeinde noch nicht vereinigten Mitglieder einer
öffentlich aufgenommenen Kirchengesellschaft in der
Ausübung ihres Gottesdienstes innerbalb ver durch
die Gesetze bestimmten Gränzen ihrer desfallsigen
Berechtigung jemals gehemmt oder gestört worden.

Wir haben vor, die nachdrucksame Unter-
stützung, welche Wir den katholischen und prote-
stantischen Kirchen-Behörden bel ihren auf Förder-
ung wahrer Religiosität und auf Bekämpfung des
Unglaubens gerichteten Bestrebungen stets in glei-
chem Maaße haben angedeiben lassen, denselben
auch künftig bei allen eben dahin abzielenden Bit-
ten und Anträgen angedeihen zu lassen, soferne
dabei der Boden der bestehenden Gesetze nicht ver-
lassen wird, dessen Bewahrung Uns bier, wie
überall, heilige Regentenpflicht ist.

#. 5.

Wir haben der Geistlichkeit der Pfalz durch
die aufs Neue bewilligte und in das Budget der
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V. Finanzperiode eingestellte namhaste Summe zur
Verbesserung ihres Einkommens wiederholt einen
thällgen Beweis Unserer landesväterlichen Fürsorge
gegeben, und es wird auch künßig diese Fürsorge
von den Bedürfnissen derselben sich nicht abwenden.

8. 6.

Jeder gegründeten Beschwerde über Schmäle-
rung der organisirten ehemaligen Kloster-Pfarreien
in ihrem dotationsmässigen Einkommen soll die ge-
bührende Abhilse alsbald gewährt werden.

S. 7.

Die für die Emporbringung inländischer Heil-
bäder in dem Budget ausgesetzte Summe ist ge-
nau nach dem Beodürfnisse der im Staatseigen-
thume befindlichen derartigen Heilbäder bemessen.
Unseren Ständen aber wird nicht entgehen, daß
auch, abgesehen von der Unzulänglichkeit der cta-
tisirten Mittel die Unterstützung einzelner, im Pri-
vatbesitze stehender Heilbärer bei der großen Ge-
sammtzahl derselben und bei der Billigkeit des An-
spruches auf glelchheitliche Berücksichtigung zu un-
absehbaren Folgen binführen müßte.

S. 8.

Wir hhaben vor, die geeigneten Anord-
nungen unverzüglich treffen zu lassen, damit die
Herstellung wohl eingerichteter und vollkommen
ausgestatteter Irren-Anstalten in einer dem wah-
ren Bedürfnisse entsprechenden Zahl zunächst mit-
tels Verwendung der hiefür bereits aus den
Kreisfonds angesammelten Mittel in möglichst
kurzer Zeitfrist bewerkstelligt werde.

8. 9.

Wir haben den Zustand der in Unse-
rem Reiche bestehenden Straf= und Besserungs-
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Anstalten stets mit besonderer Sorgfalt über-
wacht, und in denselben alle jene Einrichtun-
gen treffen lassen, welche den hochwichtigen Zweck
der sittlichen Besserung der Gefangenen zu
fördern geeignet und ausführbar erschienen.Wir
haben vor, eben diesem Gegenstande auch in
Zukunst Unsere Obsorge zuzuwenden.

s8. 10.

Unsere Kreisregierungen haben die Er-
richtung von Beschästigungs-Anstalten für ar-
beitsfähige aber erwerblose Individuen, wo sol-
che etwa noch nicht bestehen, und das Bedürf-
nit sich hervorthut, nach Maaßgabe derdeßfalls
längst bestehenden Vorschriften, und was die
dießseits-rheinischen Regierungsbezirke betrifft,
im Vollzuge der durch die Verordnung über das
Armenwesen vom 17. November 1816 Artt.
26 — 31. gegebenen Bestimmungen, so lange
jene Vorschristen und diese Bestimmungen in
Kraft bestehen, sortan zu betreiben, und die deß-
falls nöthigen Verfügungen zu treffen.

s. 11.

In so weit die für das Unterkommen und
dieBesserung entlassener Sträflinge und Correk-
tlonäre bereits bestehenden Anordnungen der Ver-
vollfommnung bedürfen, haben Wir vor, auch
künstig darauf Bedacht zu nehmen, und nicht
minder den für diese Zwecke bereils gebildeten,
wie den noch zu bildenden Vereinen die bisher
schon zugewendere Unterstützung und Förderung
fortzusetzen.

s. 12.

Den an Uns gebrachten Wunsch, es möge
der nächsten Stände-Versammlung ein Gesetz-
Entwurf vorgelegt werden, welcher die Anstände
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zu beseitigen geeignet ist, die sich über die An-
wendung des bei früheren oder künstigen Ge-
schäften und Verbindlichkeiten bedungenen 24 fl.=
Fußes zu dem gegenwärtigen gesetzlichen 24l-
Fuße erheben können, werden Wir in nähere
Erwägung ziehen.

—**’“'

Wir finden Uns nicht bewogen, dem An-
trage auf Interpretation des Stempelgesetzes von
1812 s. 3 lit. d. in der Weise: „daß nur von
„ienen Erkenntnissen in Prozeßsachen, in welchen
„die eine oder die andere Partei in eine be-
„stimmte Geldsumme verurtheilt wurde, der Gra-
„dations-Stempel anzuwenden sep,“ zu willfahren.

s. 14.

Auf den Antrag, „daß die Aburtheilung
„der Malz-Defraudationen in lter Instanz den
„königl. Oberaufschlagämtern abgenommen, und
„den Distrikts-Polizeibehörden zugewiesen werden
„möchte,“ vermögen Wir nicht einzugehen, son-
dern wollen es zur Zeit noch ferner bei den
dießfallsigen mandatmässigen Bestimmungen be-
lassen.

 -- ·

Der Wunsch, es möchte den Landgemein-
den die Waldstreu aus den k. Waldungen nach
dem Maaße ihrer Verechtigung, und wo eine
solche nicht besteht, in so weit als es für den
nachhaltigen Holzbestand nicht schädlich ist, ver-
abreicht werden, hat schon bisher in den auf
diesen Gegenstand gerichteten Anordnungen der
Regierungen jederzeit diejenige Berücksichtigung
gesunden, welche mit den Grundsätzen einer ge-
tegelten Forstwirthschaft vereinbarlich ist.

7
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8. 16.

Den Wunsch, daß eine Revision des
Steuernachlaß-Gesehes und der hierauf gefußten
Instruktionen eintreten und dabei der Mißstand
abgestellt werden möge, der darin liegt, daß den
Schadens= und Ertragsberechnungen, insbeson"
dere bei Hagelbeschädigungen und Mißwachs der
hievon meistens ganz unabhängige Ertrag der
Waldungen und Wiesen mit eingerechnet, und
dadurch die Ermittlung der zur Begründung
eines Nachlaßgesuches nothwendigen Schadens-
grösse in vielen Fällen vereitelt wird, werden
Wir näherer Erwägunguntes sellen.

2) Wünsche und Anträge zu dem be-
sonderen Voranschlage der Kreisla=
sten und Kreisfonds für nothwendige
Zwecke eines Regierungsbezirkes für

Ein Jahr der V. Finanzperiode.

*

Wir werden das Ausscheidungsgesetz vom
17. November 1837 einer umfassenden Revi,
sion unterstellen, und hiernach die geeigneten
weiteren Vorlagen an Unsere Stinde gelan-
gen lassen.

s. 18.

Die durch die Errichtung neuer Schulleh-
rer= Seminarlen erwachsenden Ausgaben sind,
seitdem die Ausscheidung der Kreisfonds von
den Centralfonds besteht, stets aus den Mit-
teln des oder der betheiligten Regierungsbezirke in
Gemäßheit der bestehenden gesetzlichen Porschrif-
ten geschöpft und bestritten worden, ohne daß
deshalb die Leistung neuer Zuschüsse aus den
Centralsonds stattgefunden hätte. Wir ver-

mögen“ daher auch nicht, bei dem pfüälzischen
Kreise eine Ausnahme hievon eintreten zu lassen.

s. 19.

Da der Aufwand für die Herstellung und
Erhaltung der Irrenhäuser, der Armenbeschäf-
tigungs-Anstalten und der Anstalten für Unter-
stützungen der Armen und Waisen nach den
Bestimmungen der Verordnung über das Ar-
menwesen vom 17. November 1816 Art. 26
—36., 64., 83. und 84., dann des Gemein-
de-Umlagen-Gesetzes vom 22. Juli 1819 Art.
8., schon früher den Centralfonds nicht obgele-
gen ist, das Gesetz vom 17. November 1837
aber lediglich die Aufgabe und den Zweck ge-
habt hat, zum Vollzuge des s. 3. des Land-
raths-Gesetzes vom 15. August 1828, die bis
dahln von der Staatskasse bestrittenen und
nach ihrer Natur zur Uebertragung auf die Re-
gierungsbezirke geeigneten Ausgaben ausyuschei-
den, und den Kreissonds zugleich die für solche
bisher schon getragene Ausgaben unter den
allgemeinen Staats-Einnahmen enthaltenen Fonds
zu überweisen, so müssen Wir im Hidblicke
auf die erwähnten gesestzlichen Bestimmungen
Bedenken tragen, die Dotation solcher Anstalten
auf die Centralfonds zu übernehmen.

8. 20.

Die Institute und Vereine für Unterricht
und Pflege von Taubstummen haben die Fort-
dauer jener besonderen Fürsorge und Unterßüt-
ung mit Sicherheit zu erwarten, die Wir dem
Schicksale dieser unglücklichen Menschenklasse zu
allen Zeiten gewidmet haben.

8. 21.

Bei der Berathung des den technischen
Unterricht betreffenden Antrages in der Kam-
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mer der Abgeordneten ist bereits durch Unse-
reu Kommissar in umsassender Erläuterung dar-
gethan worden, daß dieser Unterricht keines,
wegs von der vorgczeichneten praktisch applika-
tiven Richtung sich entfernt, sondern vielmehr
gerade in dleser Richtung namhaste Fortschritte
gemacht hat.

#5 22.

Die Wirksamkeit des nach Unserer Ver-
ordnung vom 16. Februar 1833 Art. 7. und
8., an den Gewerbsschulen gleichzeitig einge-
führten landwirthschaftlichen Unterrichtes ist viel-
fachen Hindernissen begegnet, und es hat sich
erwiesen, daß die Bildung praktischer, threm
künftigen Berufe wahrhaft gewachsener Land-
wirthe an solchen Schulen, ohne einen eigenen
auf den Zweck berechneten Wirthschaftsbetrieb
nicht zu erreichen ist.

Wir werden daher die darüber bestehen-
den Vorschriften einer Revision unterstellen lassen.

1. 23.

Die von dem landwirthschaftlichen Vereine
an Uns gebrachten Bitten haben sich jederzeit
der sorgfältigsten Würdigung zu erfreuen ge-
habt; auch ist Uns nicht bekannt, daß von
den äußeren Stellen und Behörden dem Ver-
eine in seinem Wirken jene kräftige und thätige
Förderung versagt worden wäre, die demselben
nach Unserem längst ausgesprochenen Willen
gewährt werden soll.

8. 24.

Den Güter, Arrondirungen sind, wo die
Betheiligten über dieselben freiwillig sich eini-
gen, durch die Verordnung vom 11. Mär 1805
und durch die Bestimmungen Unseres Land-
tags-Abschiedes vom 29. Dezember 1831, III.
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60., bereits die wesentlichsten Förderungen und
Erleichterungen gewährt.

Arrondirungen aber gegen den Willen der
betheiligten Grundbesitzer mittels gesetzlicher Ber-
fügungen durchzuführen, würde mit der dem
Eigenthumsrechte gebührenden Achtung und nach
der neuerlich gepflogenen auf die Gutachten
simmtlicher Stellen und Behörden der innern
Verwaltung gestützten umfassenden und gründ-
lichen Prüfung aller obwaltenden Verhältnisse,
mit den öffentlichen Interessen und namentlich
mit jenen der Laudwirthschaft selbst nicht wohl
zu vereinbaren seyn.

8. 25.

Die Einrichtung der zu Schleißheim be-
stehenden landwirkhschaftlichen Central= Schule
unterliegt bereits einer umfassenden und sorg-
fältigen Revision.

8. 26.

Unser Ministerium des Innern hat dar-
über zu wachen, damit die Strassen und Brü-
cken im Verhältniß mit den dafür bestimmten
Mitleln in einem dem Zwecke und der Wich-
tigleit einer jeden einzelnen entsprechenden Zu-
stande hergestellt und erhalten werden.

ir glauben erwarten zu dürsen, daß
die von Uns bewilligten außerordentlichen Zu-
schüsse bei zweckmäßiger Verwendung und thä-
tiger Aussicht zur vollständigen Erreichung des
wichtigen Zweckes hinreichen werden.

s. 27.

Wo Strassen, die bis jetzt aus Distrikts-
mitteln erhalten worden sind, nach ihrer Natur
und Zweckbestimmung in die Klasse der Staats-
strassen sich eignen, haben Wir vor, in jedem
Falle in Erwägung zu nichen, in wle fern dle

7
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Uebernahme derselben auf die Staatskasse nach
dem Maaße der gegebenen Mittel stattzufinden
habe. Auch werden Wir die zu der Durch-
führung einer vollständigen Einthrilung der schon
bestehenden oder künftig noch anzulegenden
Strassen in die vier Klassen: der Gemeinde-
wege, Distrikts-, Kreis= und Staatsstrassen
erforderlichen Maaßregeln in nähere Enwägung
nehmen, und Unseren Ständen nach dem
Ergebnisse die etwa nöthigen Vorlagen machen
lassen. Wir vertrauen dabei zu Unseren
Stellen und Behörden der inneren Verwaltung,
daß dieselben den piinktlichen Vollzug der von
Uns gegen Ueberlastung Unserer Unterthanen
mit Distriktsumlagen erlassenen Anordnungen
pflichtmässig sich werden angelegen senn lassen.

s. 28.
Die Abänderung der seit alter Zeit be-

stehenden Einrichtungen und Anordnungen be-
züglich der Vergütung für die dem vaterländi-
schen Militär auf Märschen zu leistende Ver-
pflegung unterliegt sehr erheblichen Bedenken.

Was die Feststellung des Vergütungsregu-
lativs für die Verpflegung der Truppen ande-
rer Bundesstaaten auf dem Durchmarsche durch
Bayern betrifft, so sind bei dem Abschlusse der
desfallsigen Verträge Unsere Bestrebungen stets
mit dem von den Ständen geäußerten Wunsche
im Einklange gewesen.

B.

Wänsche und Anträge zu den Wach-
weisungen.

s. 209.
Postwesen und Postgefälle.

Wir haben vor, wie bisher, so auchin
Zukunft bei Unserem Postwesen fortwährend

solche Einrichtungen ins Leben treten zu lassen,
welche geeignet sind, diesen wichtigen Zweig
des öffentlichen Dienstes einer immer Frösseren
Vervollkommnung zuzuführen.

Das der Bestimmung und den Zwecken
der Postanstalt entsprechende Ausmaaß der Ta-
rife ist sortwährend ein Gegenstand Unserer
Aufmerksamkeit. Insbesondere werden auch die
Tarife für Waaren und Geldsendungen jener
genauen und alle Verhältnisse berücksichtigenden
Prüfung unterstellt werden, welche diese Sache
an sich schon erfordert.

Richt minder haben Wir vor, bei den Ver-
bandlungen mit den verschiedenen Postanstalten,
wie bisber, so auch ferner den Bedacht nehmen zu
lassen, damit der Postverbindung mit dem Auslande
nach und nach ähnliche Erleichtcrungen zugewendet
werden, wie der vaterländische Verkehr sich deren be-
reits durch Unserc Fürsorge zu erfreuen hat.

S 30.

Zu den besonderen Staatsfonds.

Wir baben bercits angcordnet, daß die
ärarialischen Reserve-Getraid-Magazinec, aus wel-
chen mit Unserer Bewilligung in jüngster Zeit
zur Abhilfe des in mebreren Regierungsbezirken
eingerretenen Nothstandes nicht unbedeutende Quan-
titäten abgegeben worden sind, durch gehörige Er-
gänzung auf den vollen frühern Bestand bald-
möglichst zurückgeführt werden. —

Hiebei werden Wir, dem Wunsche der
Stände entsprechend, nicht emstehen, geeignete Ver-
suche darüber anstellen zu lassen, in wie fern die
Ausbewahrung von Trockenmehl, in Kunstmühlen
erzeugt, anstatt Getraide, an sich als ausführbar
und überhaupt in getraidwirihschaftlicher Beztehung
als zweckmäßig crachtet werden kann.
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C.

Desondere Wnsche und Anträge.

g. 31.
Die Zwischemwatzlen von Landraths-Candidaten

betreffend.

Den wegen der Zwischenwahlen für die Land-
räthe an Uns gebrachten Antrag werden Wir in
nähere Erwägung nebmen.

## 32.

Gutszertrilmmerungen resp. die Abänderung des
Anfsässigmachungs-Gesetzes vom Jahre 1834

betreffend.
Ueber den Umfang, in welchem Gutszertrüm=

merungen vorkommen, und die Wirkung derselben
auf den Wohlstand der Landbevölkerung und auf
die Landwirthschaft werden Wir eine sorgfältige
Untersuchung anordnen, und hiernächst in Erwäg-
ung ziehen, ob und wie weit die bestehenden ge-
setzlichen Bestimmungen über die Güterzertrümmer=
ungen einer Abänderung oder Ergänzung bedürfen.

Unser Ministerium des Innern hat übrigens
darüber zu wachen, daß die zur Beseitigung von
Mißbräuchen bestehenden Anordnungen, namemtlich
in Bezug auf die Mitwirkung von Unterhändlern bei
Gutszertrümmerungen und auf den gewerbmäßigen
Betrieb derselben strenge vollzogen werden.

8. 33.

Die Gewährung einer vollständigen Gesetz-
gebung betreffend.

Wir werden den Antrag der Stände, die
Vorlegung eines allgemeinen, für das ganze Kö-
nigreich geltenden bürgerlichen und Straf-Gesetz-
buches, dann eines Merkannl= und Wechselrechtes
betreffend, in nähere Erwägung nehmen, in so weit
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es unbeschadet der auf dem linlen Rheinufer be-
stebenden eigenthümlichen Instltutlonen geschehen,
und die ständische Berathungsform mit der Lösung

dieser Aufgabe in Einklang gebracht werden kann.

S. 34.
Die Vorlage eines Gesetzes über Landeskultur

betreffend.

Wir haben dem im Gesammtbeschlusse vom
10. Mai cuthaltenen Antrage auf Vorlage einzel-
ncr, als besonders drii 2#d anerkannter Gesetze zur
Hebung der drückendsten Lasten der Landeskultur
im Laufe der nun beendigten Ständeversammlung
bei der Wichtigkeit des Gegenstandes und bei der
Kürze der Zeit nicht willfahren können. Ob dieß
aber, in welchen Beziebungen und auf welche Weise
innerbalb der Gränzen der Verfassung mit Beach-
tung wohl erwerbener Rechte und ohne der allge-
meinen Eivilgeseggebung störend vorzugreifen, in
der Folge gescheben möge? wollen Wir vorerst in
nähere Erwägung ziehen.

8. 35.

Die Aufhebung des Lotto betreffend.

Der Aufbebung des Lotto stebt die mangelnde
Ermittlung" cines ebenfalls direkten, eben so viel
elntragenden Surrog. 2cs ew'gegen.

5S. 36.

Die Erlassung eines Wiesen-Kultur-Gesetzes
betreffend.

Wir werden die Erlassung eines Wiesen-Kul-
tur-Gesetzes in reife Ueberlegung nehmen lassen.

8. 37.

Die Hut- und Welderechte betreffend.
Dem in dem Gesammibeschlufse vom 13. Ju-

nlus enthaltenen Antrage, noch während der nun
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abgelausenen Dauer der Ständeversammlung einen
Gesetzentwurf über die Hut- und Weiderechie vor-
legen zu lassen, haben Wir zumal bei schon weit
vorgerückter Sitzungsgeit nicht entsprechen können,
übrigens aber den Gegenstand zur näheren ge-
schäsisordnungsmässigen Instruirung Unserem Mi-
nisterium des Innern überwiesen, und behalten
Uns das Weitere vor.

s8. 38.

Die Berufungssumme in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten betreffend.

Den an Uns gebrachten Antrag in Betreff
der Berufungssumme in bürgerlichen Rechtsstreitig-
keiten werden Wir in reise Erwägung nehmen.

s. 39.

Die Sparkasfsen betreffend.

Den Antrag der Stände, dahin zu wirken,
daß mit den bereits bestehenden oder noch in das
Leben netenden Sparkassen, Leih= und Hilfskassen
verbunden, und daß diesen alle jene Rechte und
Befugnisse beigelegt werden, deren sich ähnliche im
Königreiche bereits bestehende öffentliche Anstalten
zu erfreuen haben, wollen Wir in reifliche Ueber-
legung ziehen.

5 40.

Die Bepflanzung der Staats-, Kreis= und

Oißriktsstrassemn mit Bäumen betreffend.

Den Antrag auf Erlassung eines Gesetzes
über die Verbindlichkeit zu den Baumpflanzungen
an den Staats-, Kreis= und Distriktsstrassen werden
Wir in nähere Ueberlegung ziehen. Die Behör-
den sind bereis angewiesen, bei der auf dem
Wege der Belehrung und Ermunterung den Baum-
bflanzungen an den Strassen und deren Unterhalt-
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ung zu gewährenden Förderung jeden nicht gesetz-
lichen Zwang zu vermeiden.

5. 41.

Den Wahlecensus der Landeigenthümer ohne
Gerichtsbarkeit betreffend.

Wir tragen aus mehreren Gründen, und
namentlich in Rücksicht auf Tit. X. §. 7. der Ver-
sassungs-Urkunde Bedenken, dem in dem Gesammt-
beschlusse vom S. August enthaltenen Anrage,

re Es wolle gesetzlich ausgesprochen werden,
b„ daß in allen Berhälrnissen, welche durch
„die Bestimmungen der Berfassungsurkunde
„ und späterer Gesetze auf Grundsteuer-=
 Simpla basirt sind, die durch das Grund-
1steuer-Gesetz vom 15. Auguft 1828 gesetz-
„lich festgestellten Grundsteuer-Simpla in
„Anwendung zu kommen haben,“

Unsere Genehmigung zu ertheilen, werden aber
diesen Gegenstand weiteren Berathungen unter-
werfen.

V. Abschnitt.

Deschwerden.
Auf die Uns vorgelegten Beschwerden eröff-

nen Wir, was folgt:

S. 1.

Die Beschwerde des heil. Krenz- Verbundnifses
zum guten Tode inMunchen wegen verfassungs-
widriger Belastung mit Coucurrenzbeitrãgen zu

fremden Zwecken betreffend.

Die von den Ständen an Uns gebrachte Be-
schwerde des Senates des hl. Kreuz-Verbündnisses
zum guten Tode in München wegen angeblich
verfassungswidriger Belastung mit Concurrens-Bel-
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trägen zu verschiedenen Kirchen, Unterrichts= und
Wohlthätigkeitszwecken werden Wir nach Bestim-
mung des Titl X. §. 5. der Verfassungs-Urkunde
durch Unseren Staatsrath näher untersuchen und
darüber entscheiden lafsen.

Wir müssen Anstand nehmen, in den bei die-
ser Veranlassung angeregten Wunsch einzugehen,
„auszusprechen, daß das Vermögen der Bruder-
„schaften zu religiösen Zwecken unter den 8#. 47.
„n bis 49. der II. Beilage zur Verfassungs-Urkunde
„nicht zu subsumiren sey, insosern sich dasselbe
„nicht erweislich als Bestandthell eines Kirchen-
Vermögens darstellt,“ da derselbe einerseits der
von Uns angeordneten förmlichen Entscheidung
des gegebenen speziellen Falles vorgreist, und an-
dererseits eine authentische Interpretation bezielt,
wozu Wir Uns die Initiatlve in grundgesetzlicher
Form nach Ermessen vorbehalten.

8. 2.

Die Beschwerde des Joseph Löwensteiner von

Straubing wegen Verletzung verfassungsmäßiger
Rechte durch Entziehung des Bürgerrechtes

und Ausweisung aus der Stadt

Straubing betreffend.

Wir werden die von den Ständen Uns

vorgelegte Beschwerde des Joseph Löwensteiner
wegen Verletzung verfassungsmäßiger Rechte durch
Entziehung des Bürger-Rechtes in Straubing
und durch Verweisung aus dieser Stadt nach Be-
stimmung des Titl X. 8. 5. der Verfaffungs-Ur-
lunde durch Unseren Staatsrath näher untersu-
chen und darüber entscheiden lassen.

Indem Wir nun Unseren Lieben und Ge-
treuen, den Ständen des Reiches, diesen Abschied
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ertheilen, lstes Unserem Herzen Bedürfniß,
einen Blick auf die Ergebnisse des nun geende-
ten, langen und mühevollen Landtages zurückzu-
werfen.

Was Wir bei der Eröffnung dieses Land-
tages in der Rede vom Throne als sehnlichen
Wunsch ausgesprochen:

„es möge dieser Landtag durch Vertrauen
„sich auszeichnen, diese Freude Unserem
„Herzen werden, das für Unser Volk schlägt,“

es ist in Erfüllung gekommen.
Der schöne Bund warmer landesväterlicher

Liebe und sorgsam waltender Huld, dann der
unverbrüchlichen Unterthanen-Treue und vertrau-
enden Anhänglichkeit, der in Bayern zu allen
Zeiten, an guten wic an bösen Tagen, den an-
gestammten Fürsten und sein geliebtes treues
Volk vereint hat, ist erneuert und befestiget worden.

Das zu Stande gekommene Versafsungs-Ver-
ständniß hat die Gränzen der Königlichen und der
ständischen Rechte, wo dieselben streitlg geworden
waren, auf dem Boden der Verfassung und in
teutschem Sinne abgemarkt und durch die Beend-
ung des Streites in der Eintracht der Regierung
und der Standschaft dem Fortschreiten zum Bessern
und dem Glücke des Vaterlandes eine sichere Ge-
währ bereitet. Mit Vertrauen haben die Stände
auch die Mittel ohne alle Verkürzung bewilligt,
welche Wir für die Bedürfnisse des Vaterlandes
verfassungsmäßig in Anspruch genommen hatten,
und hiedurch Unser landesväterliches Wollen und
Wirken unterstützt.

Segenreich in ihren Wirkungen haben die Er-
gebnisse des Landtages zugleich eine Gesinnung be-
urkundet, die Unser Herz um so merr mit Freude
erfüllt, als all Unser Wollen und St#eben nur
dem Wohle Unse res gellebten Veltes zugewendet
ist, und Wir in solcher Gesinnung eie wirksamste
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Hörderung und den schönsten Lohn dieses Wollens mudeten Eifer in der Erfullung ihtes schönen,
und Ettebens finden. hochwichtigen Beruses Unsere volle Anerkennung

Und indem Wir nun zum Schlusse Unseren aussprechen, ertheilen Wir denselben mit Freude
Lieben und Getreuen, den Ständen des Reiches, die Verlicherung Un serer besonderen landesva-
über alles dieses und über den bethätigten uner= terlichen Huld und Gnade.

Eegeben, Aschaffenburg den 25. August 1843.

Ludwig.

Fhhr. o. Eise. Krhr. v. Schrenk. v. Abel. Fehr. v. Gumppenberg. Graf v. Seinsheim.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:
der expedlrende geheime Secretär

P. Heramer.
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Gesetz
82

latt
für das

Königreich Bayern.

W

München, den 9. September 1843.

Inhalt:

Gesetz, die Gewerbs, und Personal= Staats-AuflagenimNegierungbeztre von Unterfranken und Aschaffenburg betr.
)(Beilage I. zum Abschiede für vie Stön deversammlu

Gesetz,
die Gewerbs= und Personal-Slaats-Auflagen im
Regierungsbezirke von Un:erfranken und Aschaffen-

burg betreffend.

Ludwig
von Gottes Gnaden, Käönig von Nayern,

Pfalzgraf bey Uhein,
Herzog von Vayern, Franken und in

Schwaben 2c. c.

Wir haben nach Vernehmung Unseres
Staatsraths und mit Beirath und Zustim-

mung Unserer Lieben und Getreuen, der
Stände des Reiches, beschlossen und verord-
nen, wie folgt:

In jenen Landestheilen von Unterfran-
ken und Aschaffenburg, in welchen die Erhe-
bung der definitiven Rustikal-, Dominikal-=
und Haussteuern schon eingetreten ist und
künftig eintreten wird, werden auch das Ge-
werbsteuer-Gesetz vom 15. April 1814 und
das Familiensteucr-Gesetz vom 10. Dezember
1814, so wie die gesetzlichen Verordnungen

8
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vom 8. Juni und 20. Juli 1807 über die

Wittwen= und Waisenfonds=Beiträgeder
Staatsdiener (so weit diese letzteren zwei
Verordnungen noch keine Gültigkeit haben)
eingeführt, wogegen die bisherigen Gesetze
über Gewerbs= und Personal-Staats-Aufla-
gen (mit Ausnahme der in einigen Theilen
des Regierungsbezirkes schon gelrenden Ver-
ordnungen über die gedachten Wittwen= und
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Waisenfonds-Beiträge) außer Wirkung, und
dem gemäß die jetzt bestehenden Gewerbs-
und Personal-Staats-Auflagen, vorbehaltlich
aller grund= und gutsherrlichen, dann aller
an Privaten, Corporationen und Stiftungen
zu reichenden Abgaben-Leistungen außer Per-
ception treten.

Unser Finanz-Ministerium ist mit dem
Vellzuge des Gesetzes beauftragt.

Gegeben, Aschaffenburg den 25. August 1843.

Ludwig.

Arhr. v. Gise. FPrhr. v. Schrenk. v. Abel. Krhr. v. Gumppenberg.

Graf v. Feinsheim.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:
der erpedirende geheime- Secretär

V. Heramer.
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Geletz-Blatt
für das

Königreich Bayern.
W. 9.

München, den 9. September 1843.

Inha le:
Geset, die Uebernahme einer Zinsen= Gewährschaft für die Ludwigshafen-Berbacher-Eisenbahn betrefsend.

(Beilage 1I. zum Abschiede für die Stände-Versammlung.)

Gesetz,
rie Uebernahme einer Zinsen-Gewährschaft für die

Ludnigshafen-Berbacher-Eisenkahn betreffend.

Ludwig,
von Gottes Gnaden, König von Vayern,

Pfalzgraf bey Uhein)
Herzog von Bayern, Kranken und in

Schwaben 2c. uc.

Wir haben nach Vernehmung Unse-
re5 Staatsrathes und mit Beirath und Zu-

stimmung Unserer Lieben und Getreuen,
der Stände des Reiches, beschlossen, und ver-
ordnen, was folgt:

Artikel I.

Unsere Staatsschulventilgungs = Kom-

mission ist ermächtiget, die Gewährlelstung
eines jährlichen Zinsertrags von vier vom

Hundert aus dem Bau= und Eirrichtungs-
Kapital der durch einen Aktienverein zu er-

bauenden Eisenbahn von Ludwigshafen nach
8*
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Berbach, vom Tage der Vollendung und
Erdffnung dieser Bahn gerechnet, auf fünf
und zwanzig Jahre zu übernehmen, wo-
gegen jedenfalls nach neun und neunzig
Jahren von demselben Tage an gerechnet,
die Bahn unentgeldlich dem Staate heimzu-
fallen hat.

Artikel II.

Die Mittel zurdem, Artikel I. bezeich-
neten Zwecke, werden im Falle und nach
Maaßgabe des Bedarfs während der V. Fi-
nanzperiode aus den für die Eisenbahn--Bau-
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ten des Staats bestimmten Fonds geschöpft,
und der hiezu gebildeten besondern Kasse
überwiesen.

Für dle späteren Finanzperioden werden
diese Mittel durch das betreffende Budget
bestimmt.

Artikel HI.

Unser Mnisterium des Innern und
Unser Finanz-Ministerlum sind mit dem
Vollzuge des gegenwärtigen Gesetzes beauf-
tragt.

Gegeben, Aschaffenburg den 25. August 1843.

Ludwig.

Frhr. v. Gise. Arhr. v. Schrenk. v. Abel. Frhr. v. Gumppenberg,

Graf v. Feinoheim.

Näch dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der expedirende geheime Secretär

V. He#
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Geset-Blatt
für das

Königreich Bayern.

w— 10.

München, den 9. September 1843.

Inhalt:
Gese-z, den Bau einer Eisenbahn aus Staatsmitteln von der Reichsgränze bel Hof nach#eindau betresfrad.

(Beilage I11. zum Abschiede für die Stände-Persammluns.)

Gesetz,
ben Bau einer Eisenbahn aus Staatemltteln von
der Relchsgränze bel Hof nach Lindau betreffend.

Ludwig,
von Gottes Gnaden, K#nig von Vayern,

Plal#graf bey Uhein,
He#og von Vayern, Franken und in

Schwaben 2c. 1c.

Wir haben nach Vernehmung Unseres
Staatsraths, mit Beirath und Zustimmung Un-
serer Lieben und Getreuen, der Stände des
Reichs, beschlossen und verordnen, was folgt:

Artikel I.
Es wird eine Eisenbahn auf Staatskosten

von der Reichsgränze bei Hof nach Lindan in
der Richtung über Bamberg, Nürnberg und
Augsburg erbaut. 6

Die Bestimmung der Bahnlinie außer dle-
sen Haupt-Richtungs-kinien bleibt der Regie-
rung vorbehalten.

Artikel H.
Der Anschlag der Kosten hiefür, im Ge-

sammtbetrage von ein und fünfzig Milllonen und
fünfmal hundert tausend Gulden darf, ohne
vorgängige ständische Zustimmung nicht über-
schritten werden.
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Artikel III.
Die bis zum Schlusse des Etats-Jahres

1845 dazu erforderlichen Mittel werden ent-
nommen:

a) aus den Erübrigungen der III. und IV.
Finanzperiode, im Gesammtbetrage von
6,419,826 fl.,
aus dem jährlichen Betrage der in das Bud-
get der V. Finanzperiode für den Eisenbahn-
bau eingesetzten Summe von 1,200,000 fl.,
aus dem Anlehen bis zum Marimal-Be-
trage von fünfzehn Millionen Gul-
den, welches die Staatsschuldentilgungs-
Kommission in den nächstlommenden drei
Jahren 1843, 1844 und 184 nach
Maaßgabe des Bedarfs und nach Befund
der Umstände aufzunehmen ermächtiget wird.

Artikel
Das aufzunehmende Anlehen wird im All-

gemelnen auf den Staats-Schuldentilgungs-Fond,
insbesondere aber schon jetzt auf die, dem Ei-
senbahn-Baue von der Nordgränze bei Hof nach
Lindau durch das Budget der V. Finanzperiode
zugewiesene Dotation aus den laufenden Staats-
Gefällen, dann auf die Rein-Einnahme aus
den einzelnen, nach und nach zur Vollendung
und Eröffnung gelangenden Abtheilungen der
Eisenbahn versichert.

Artikel V.
Sobald zur Aufnahme eines Anlehens

krast der durch das gegenwärtige Gesetz ertheil-
ten Ermächtigung geschritten wird, soll bei der

b

*nD
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k. Staats-Schuldentilgungs-Anstalt eine eigene
Kasse gebildet werden, welche alle auf die Ver-
#infsung und Rückzahlung sämmtlicher Eisenbahn-
Anlehen bezüglichen Geschäfte zu besorgen hat.

Artikel VI.
Der eben erwähnten Kasse (Art. V.) wird

für die, im Laufe der nächsten drei Jahre 1843,
184 und 1843 aufzunehmenden Anlehen, vor-
erst nur der zur Verzinsung nöthige Geldbedarf
aus den im Art. III. Ut. b) bezeichneten beson-
deren Mitteln zugewiesen; der Ueberrest aber
zu dem Baue selbst verwendet.

Artikel VII.
Die Regierung wird diejenigen Strassen,

welche die Verbindung entlegener Bezirke, theils
unter sich, theils mit den Eisenbahnen zu be-
fördern geeignet sind, nach Befund, auf Staats-
kosten übernehmen oder erbauen.

Artikel VIII.

Vor Ablauf des Jahres 1823 soll, auf
den Grund der bis dahin gesammelten Erfahr-
ungen, sowohl über den Gesammt-Betrag der,
für die Vollendung des Eisenbahn=Bauesvon
der Nordgränze bei Hof nach Lindau erforder-
lichen Kapitals-Aufnahme, als auch über dle
Bildung eines besonderen Amortisations-Fonds,
auf verfassungsmäßigem Wege weitere Vorsorge
getroffen werden.

Unser Ministerium des Innern und Un-
ser Finanz-Ministerium ist mit dem Vollzuge
des gegenwärtigen Gesetzes beauftragt.

Gegeben, Aschaffenburg den 25. August 1843.

Ludwig.
Arhr. v. Gise. Krhr. v. Schrenk. v. Abrl. Khr. v. Gumppenberg.

Graf v. Keinsheim.
Nash vem Befehle Seiner Majestät des Kdnigs:

der erpedirende geheime Secretär
V. Heramer.
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Gesetz
94

Blatt
für das

Königreich Bayern.

W 17.

Munchen, den 9. September 1843.

Inhal t.

Gesetz, % Comretenz des Kassartonshofes für die Pal als Revistonsgericht betressend.)Beilage IV.

Gesetz,
die Compelenz des Kassationshofes für die Pfalz

als Reri sionsgericht betreffend.

Ludwig,
dvon Gottes Gnaden, fönig von Vayern,

Pfalzgraf bey Uhein)
Herzog von Vayern, Franken und in

Schwaben tc. 1c.

Wir haben nach Vernehmung Unseres
Staatsrathes mit Beirath und Zustimmung
Unserer Lieben und Getreuen, der Stände des

zum Abcschiede fur die Standeversammlung.

Reiches, in Beziehung auf die Compctenz des
Kassationshofes der Pfalz als Revisionsgerichtes,
beschlossen und verordnen, wie folgt:

Artikel 1.

In den Fällen, in welchen der Kassations-
hof Aufhebung eines Erkenmnisses und Noth--
wendigkeit der Revision erkannt hat, soll er so-
dann die Verhandlung und Entscheidung der
Hauptsache an ein anderes, dem Gerichte, del-
sen Urtheil kassirt worden ist, gleichgestelltes
Gericht verweisen.

Ausgenommen sind die Fälle, wo derKas-
sationshof

1) in seiner Eigenschaft als Revisionsgerscht,



ohne einer weitern Instruction und Ver-
handlung zu bedürsen, im Stande ist, die
Sache selbst auch materiell zu erledigen,
oder

2) das Urtheil der Anklagekammer vernichtet.
Im erstern Falle hat der Kassationshof

auch in der Hauptlache als Revisionsgericht
zu erlennen; im letztern Falle hat derselbe die
Attributionen der Anklagekammer immer selbst
auszuüben und die Sache geeigneken Falles an
die betreffenden Polizey= oder Zuchtpolizeygerichte
oder an das Assisen= oder Spezialgericht zu
weisen.

Artikel 2.

Ist das kassirte Urtheil von einem Senate
des Appellationsgerichtes der Pfalz erlassen wor-
den, so geschieht die Verweisung der Verhand-
lung und Entscheidung über die Hauptsache an
den andern Senat, und die Mitglieder, welche
zu dem kassirten Urtheile mitgewirkt haben, kön-
nen zu der neuen Verhandlung und Aburthei-
lung nicht zugezogen werden.

In senen Lällen, wo das Personal wegen
gesetzlicher Verhinderung nicht ausreicht, um dic-
sen Senat zu bilden, hat der Präsident des Ap-
pellationsgerichtes denselben durch Beiziehung
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von Präsidenten oder Richtern der nicht bethei-
ligten Bezirksgerichte zu ergänzen.

Artikel 3.

Im Falle eines zweiten Rekurses in der-
selben Sache, unter denselben Parteien und aus
denselben Gründen findet in Clvilsachen und
ebenso in Polizey= und Zuchtpollzeysachen eine
neue Vernrisung nach erfolgter Kassation nicht
statt, sondern der Kassationshof hat auch in der
Hauptsache als Revisionsgericht zu urtheilen.

Artikel 4.

In allen durch dieses Gesetz nicht abge-
änderten Punkten bleiben die dermal bestchen-
den Anordnungen in Betreff der Kassations= und
Revisions-Instanz in Kraft.

Artikel 5.

Das gegenwärtige im Gesetzblatte und im
pfälzischen Amtsblatte bekannt zu machende Ge-
setz soll sowohl in den künftig an den Kassa-
tionshof gelangenden, als auch in den jetzt
schon anhängigen Rechtssachen zur Anwendung
kommen.

Das Justiz-Ministerium ist mit dem Voll--
zuge beauftragt.

Gegeben, Aschaffenburg den 25. August 1843.

Ludwig.
Khr. v. Gise. Frhr. v. Schrenk. v. Abel. Frhr. v. Gumppenberg

Graf v. Feinsheim.

Nach dem Befehle seiner Majestät des Königs:
der erpedirende geheime Secretär

V. Heramer.
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esch-Vlatt
für das

Köniönigreich Bayern.

 12.

München, den #. September 1843.

In halt:
Gese, die Erhebung der Zoll-: Gefälle in der V. Finanzperiode betr. (Beilage V. zum Abschiede für die

Stände-Versammlung.)

Gesesz, res Staatsrathes, mit Beirath und Zustim-
dle Erhebung der Zoll-Gefälle in der V. Finanz, mung Unserer Lieben und Getreuen, der

periode betreffend. Stände des Reiches, beschlossen und verord-

— — nen, wie folgt:

Ludwig
von Gottes Enaden, König von Vayern, ,

pfqlzgmfbeykhnh Artikel l.
BH#e##g von Vayern, Franken und in

Ichwaben 2c. 2c. 6 Die Zoll-Gefälle werden nach dem be-

Wir haben nach Vernehmung Unse= stehenden Vereins-Zolltarif mir Rücksicht auf
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die dießfallsigen vertragsmäßigen und gesetz- Unser Finanz-Ministerium ist mit dem
lichen Bestimmungen und Vorbehalte erhoben. Vollzuge beauftragt.

Gegeben, Aschaffenburg den 25. August 1843.

Ludwig.

Arhr. v. Gise. Frhr. v. Schrenk. v. Abel. érhr. v. Gumppenberg.
Graf v. Feinsheim.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:
der expedirende geheime Secrelär

7. Heramer.
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Gesetz-Vlatt
für das

Königreich Bayern.

 17.

München, den 9. September 1843.

Inhalt:
Geseg, ##

für die Ständeversammlung.)

Gesetz,
über die Erhebung der direkten Steuern für die

V. Finanzveriode 1823.

Ludwig,
von Gottes Gnaden. Könia von Vanern.

Pfaligraf bey Whein,
Herzog von Vayern, Franken und in

Schwaben 2c. 2c.

Wir haben hinsichtlich der Erhebung der
dlrekten Steuern für die sechs nächsten Verwal=
tungs-Jahre vom 1. Oktober 1843 bis letzten

ber die Erhebung der direkten Steuern für die V. Finanzperlode 182. (Beilage VI. zum Abschiede

September 1849, auf den Antrag des Finanz-
Ministeriums, nach Vernehmung des Staats-
ratbs, mit dem Beirathe und der Zustimmung
der Lieben und Getreuen, der Stände des Reichs,
beschlossen und verordnen, wie folgt:

8. 1.
An direkten Steuern sind für jedes ver

sechs Jahre bom 1. Oktober 1843 bis letzten
September 1849 zu erheben:

a) In denjenigen Gebietetheilen, wo das
Stenerprovisorinm noch Sültigkeit hat-
mit Einschluß des Negierunge-Bizirke
von Oberbayern:

vier Simpla der Grundsteuer,
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drei Simpla der Haussteuer,
vier Simpla der Deminikalsteuer,
die ganze Gewerbsteuer nach den dießfalls

bestebenden gesetlichen Bestimmungen,
die Familiensteuer der ersten sechs Klas-

sen nach dem Gesee vom 10. De-
zember 1814, dann dieselbe zu zehn
Prozent aus den Gewerbsteuer-Anlagen
von 9 fl. und darunter, und von zwan-
jig Prozent aus den Gewerbsteuer-An-
lagen über9fl.

b) Im Wegierungs-Vezirk der Pfah:
73 GOrei und fiebzig) Prozent der Grund-

steuer;
60!1 (sechzig ein halb) Prozent der Ge-

werbsteuer;
§86 lacht und achtzig) Prozent der Per-

sonal- und Mobiliarsteuer;
die ganze Thür= und Fenstersteuer.

) Im Uegierunge-Vezirk von Unterfran-
ken und AIschaffenburg:

77 (sieben und siebzig) Prozent der Grund-
steuer;

00 (einhundert) Prozent der Haussteuer;
80 (achtzig) Prozent der Dominikalsteuer:
die Familien= und Gewerbsteuer nach dem

bisherigen Fuße mit Rücksicht auf das
hierüber erlassene besondere Gesetz.

d) In denjenigen Gebietstheilen, wo die
desinitive Grund- und Häasersteuer ein-
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geführt ist oder während der V. Kinanz-
Periode eingeführt wird,

richtet sich dle Erhebung der Grundsteuer
nach den Bestimmungen des Gesetzes vom
1. Juli 1831, die Abänderung des
5. 114. des Grundsteuer--Gesetzes betref-
fend. Die definitive Häusersteuer wird in
jenen Gebietstheilen mit drei Simpla,
die definitire Dominikalsteuer mit vier
Simpla, die Gewerb= und Familiensteuer
wie sub lit. a) erhoben.

c) In sämmtlichen Uegierungs-Bezirken:
Die den Staatsdienern und anderen An-

9estellten, dann den Quieszenten und Pen-
sionisten nach der Verordnung vom 8.
Juni 1807 bbliegenden Wittwen= und
Waisensonds-Beiträge von ihren aus den
Staatskassen fließenden Bezügen.

## 2.

Cc bleibt vorbehalten,denWeinbergsbesitzern
in denjenigen Distrikten von Unterfranken
und Aschaffenburg, in welchen das Steuer-
Definitirum zur Zeit noch nicht eingeführt ist,
alljährlich und so lange, als dieses nicht der Fall
seon wird, außerordentliche Steuernachlässe zu be-
willigen, wozu die erforderlichen Mittel bis zu ei-
nem jährlichen Marimalbetrage ron 20,000fl. —kr.
sortan aus dem Reichsreservefonde geschöpft werden.

8. 3.

Das Finanz-Ministerium ist mit der Boll-
ziehung dieses Gesetzes beanftragt.

Gegeben, Aschaffenburg den 25. August 1843.

Ludwig.
Krhr. v. Gisr. Frhr. v. Schrenk. v. Abel frhr. v. Gumppenberg.

Graf v. Heinoheim.
Nach dem Befehle Seiner Maiestät des Königs:

der erpedirende geheime Secietär
V. Heramer.
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Gesetz-Blatt

Königreich Bayern.

W 14.

München, den 12. September 1843.

InhHalt:
Geses, das Marimum der Kreisumlagen in dem Regierungsbezirke Oberbayern für die Jahre 182:, 1811 und

184 betreffend. (Beilage VII. zum Abschiede für die Ständeversammlung.)

Gesetz,
das Marimum der Kreisumlagen in dem Re-

gierungsbezirke Oberbayern für die Jahre
1844, 1844 und 1823 beneffend.

Ludwig,
von Gottes Gnaden, König von Vayern,

Pfahgraf bey Uhein,
Heuog von Vayern, Franken und in

Schwaben 1c. 2c.

Wir haben nach Vernehmung Unseres

Staatsraths und mit Beirath und Zustim-

mung Unserer Lieben und Getreuen, der

Stände des Reiches, beschlossen und verord-

nen, was folgt:

Das unüberschreitbare Maximum der in

dem Regierungsbezirke von

Oberbayern

für jedes der drei Jahre 1824, 1844 und

1843 zu erhebenden Kreisumlagen wird fest-

gesetzt:
a. zur Deckung der nothwendigen, gesetzlich

10
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auf die Kreisfonds hingewiesenen Lasten, wendemen Ausgaben, auf ein und zwei

auf vier und ein Sechstel Procent der Drittel Procent der Steuer-Prineipal-

Steuer-Principal-Summe, oder zwei Summe, oder ein Kreuzer vom Steuer-

und einen halben Kreuzer vom Steuer- gulden.

gulden; Das Ministerium des Innern und das

b. zur Deckung der fakultativen, zu gemein= Finanzministerium sind mit dem Vollzuge

nützigen Zwecken und Anstalten zu ver= dieses Gesetzes beauftragt.

Gegeben, Aschaffenburg den 25. August 1843.

Ludwig.

4frhr. v. Gise. frhr. v. Ichrenk. v. Abel. Frhr. v. Gumppenberg.

Graf v. Feinoheim.

Nach dem Befehle seiner Majestät des Königs:
der erpedirende geheime Secretär

V. Beramer.
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Gesetz-Vlatt
für das

Königreich Bayern.

 . 15.

München, den 12. September 1843.

Inhalt:

Geses, n Marimum der Kreisumlagen in dem Resierungsbezirke Niederbavern für die Jahre 18##, 184218f betrefsend.

Gesetz,
das Marimum der Kreisumlagen in dem Re-
gierungsbezirke Niederbapern für die Jahre

1843, 1824 und 182 betreffend.

Ludwig,
von Gottes Gnaden, Aönig von Vayen

Pfalgraf bey Uhein,
#enog von Vayern, Franken und in

Schwaben rc. 2c.

Wir haben nach Vernehmung Unseres

(Beilage VIII. zum Abschiede für die Ständeversammlung.)

Staatsraths und mit Beirath und Zustim-

mung Unserer Lieben und Getreuen, der

Stände des Reiches, beschlossen und verord-

nen, was folgt:

Das unüberschreitbare Marimum der

in dem Regierungsbezirke von

Niederbayern

für jedes der drei Jahre 1843, 184; und
10.
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1843 zu erhebenden Kreisumlagen wird fest-

gesetzt:
a. zur Deckung der nothwendigen, gesenlich

auf die Kreisfonds hingewiesenen Lasten,

auf vier und ein sechstel Precem der

Steuer-Principal-Summe, oder zwei und
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nützigen Zwecken und Anstalten zu ver-

wendenden Ausgaben, auf ein und zwei

Drinel Procent der Steuer-Prinelpal-

Summe oder ein Kreuzer vom Steuer-

Gulden.

Das Ministerium des Jnnern und das

einen halben Krenzer vom Steuergulten: Finanmniti#erium sind mit dem Vollzuge

b. zur Deckung der fakultativen, in gemein- dieses Gesetzes beauftragt.

Gegeben, Aschaffenburg den 25. August 1843.

Ludwig.

Khhr. v. Gise. Khr. v. Schrenk. v. Abel. Khhr. v. Gumppenberg.
Eraf v. Feinsheim.

Nach dem Befehle Seiner Majestär ves Königs:
der expedlrende geheime Secretir=

V. Heramet.
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Geset-Blatt
für das

Königreich Bayern.

 1#6.

München, den 12. September 1843.

In hal t:
Gesetz, das Moximum der Kreisumtagen in dem Regierungebezirke der Psalz für die Jahre 1821, 1812 und

1844 betressend. (Beilage IX. zum Abschiede für die Standedersammlung.)
4

Gesetz, Staatsraths und mit Beirath und Zustim-
das Marimum der Kreisumlagen in dem Re-

gierungsbezirke der Pfalz für die Jahre
1844, 1843 und 184 betreffend. Stände des Reiches, beschlossen und verord-

nen, was folgt:

mung Unserer Lieben und Getreuen, der

Ludwig, Das unüberschreitbare Marimum der
von Gottes Gnaden, Kznig von Vayern,

Vagraf bey Uhein, in dem Regierungsbezirke der
 Herzog von Vayern, Franken und in

Schwaben Lc. 1c. Vfalz

Wir haben nach Vemehmung Unseres für jedes der drei Jahre 1843, 1842 und
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184 zu erhebenden Kreisumlagen wird fest-

gesetzt:
a. zur Deckung der nothwendigen, gesezich

wenvenden Ausgaben, auf ein und zwei

Drittel Procent der Steuer-Principal-

Summe, over ein Kreuzer vom Steuer-

auf die Kreisfonds hingewiesenen Lasten, Gulden.

auf zwei und fünfzig und ein halbes

Procenr der Steuer-Princlpal-Summe;

b. zur Deckung der falkultativen, zu gemein-

nützigen Zwecken und Anstalten zu ver-

Das Ministerium des Innern und das

Finanzministerium find mit dem Vollzuge

dieses Gesetzes beauftragt.

Gegeben, Aschaffenburg den 25. August 1843.

— Ludwig.

Frhr. v. Gise. Frhr. v. Schrenk. v. Abel. Krhr. v. Gumppenberg.
Sraf v. Keinsheim.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:
der erpedirende geheime Secretär

V. Heramer.
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Gesetz-Vlatt
für das

Königreich Bayern.

WV7t.

München, den 12. September 1843.

Inhalk.
Geset, das Marimum der Kreicumlagen in dem Regierungsbezirke der Oberpfalz und

burg für rdie Jahre 182k, 1843 und 1885
von Re

bete. (Beilage X. zum Abschiede für die rns d

Gesetz,
das Marimum der Kreisumlagen in dem Re-
glerungsbezirke Oberp fals und von Re-
gensburg für die Jahre 1844, 1843 und

1823 ben.

Ludwig,
von Gottes Gnaden, König von Vayern,

—. Uhen,
Hemog von Vayern, Franken und in

Schwaben te. 1c.

Wir haben nach Vernehmung Unseres

Staatsraths und mit Betrath und Zustim-

mung Unserer Kleben und Getreuen, der

Stände des Reiches, beschlossen und verord-

nen, was folgt:

Das unüberschrettbare Marlmum der

in dem Regierungsbezirke

Oberpfalz und von Uegensburg

af3 jedes der drei Jahre 1843, 1844 und 1845

zu erhebenden Kreisumlagen wird festgesetzt:
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a. zur Deckung der nothwendigen, gesetz- verwendenden Ausgaben, auf ein und

lich auf die Kreisfonds hingewiesenen zwei Drittel Procent der Steuer-Prin-

Lasten, auf vier und ein Sechstel Pro- eipal-Summe, voer ein Kreuzer vom

rent der Stener-Principal -Summe, Steuergulven.

oder zwei und einen halben Kreuzer

vom Steuergulden; Das Ministerium des Innern und das

. zur Deckung der fakultativen, zu ge-Finanzministerium sind mit dem Vollzuge

meinnützigen Zwecken und Anstalten in rieses Gesetzes beauftragt.

Gegeben, Aschaffenburg den 25. August 1843.

Ludwig.

Arhr. w. Gise. Krhr. v. Schrenk. v. Abel. frhr. v. Gumppenberg.
Graf v. Feineheim.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:
der ervedirende geheime Secretär

P. He



Gesetz-Blatt
fur das

Königreich Bayern.

W. 18.

Munchen, den 12. September 1843.

Inhalt:
Geset, das Marimum der Kreisumlagen in dem Regierungsbezirke Oberfranken für die Jahre 1842, 1811

und 184; betressend. (Beilage XI. zum Abschiede für die Ständeversammtung.)

Gesetz, res Staatsraths und mit Beirath und Zu-
das Marimum der Kreisumlagen in dem Regie- K.
 rungsbezirte Oberfranken für vie Jahre 181, stimmung Unserer Lieben und Getreuen,

184 und 184 beweffend. der Stände des Reiches, beschlossen und ver-

ordnen, was folgt:

Ludwig, Das unüberschreitbare Marimum der in
von Gottes Gnaden, König von Vayern, . .

vspwmfbeonhrinl dem Regierungsbezirke von
Heczog von Bayern, Franken und in Sberfranken

Schwaben rc. rc. für jedes ver drei Jahre 1842, 1842 und 1845

Wir haben nach Vernehmung Unse= zu erhebenden Kreisumlagen wird festgesetzt:
11
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zur Deckung der nothwendigen, gesetzlich

auf die Kreisfonds hingewiesenen Lasten,

auf vier und ein Sechstel Procent der

Steuer-Principal-Summe, oder zwei

und einen halben Kreuzer vom Steuer-

gulden;

124

verwendenden Ausgaben, auf ein und

zwei Drittel Procent der Steuer-Prin-

cipal-Summe, oder ein Kreuzer vom

Steuergulden.

Das Mintsterlum des Innern und das

b. zur Deckung der fakultativen, zu ge= Finanz-Ministerium sind mit dem Vollzuge

meinnützigen Zwecken und Anstalten zu dieses Gesetzes beauftragt.

Gegeben, Aschaffenburg den 25. August 1843.

Ludwig.

Arhr. v. Gise. Krhr. v. Schrenk. v. Abel.
Graf v. Seinosheim.

Frhr. v. Gumppenberg.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:
der expedirende geheime Seeretär

V. Heramer.



Gesetz
126

Blatt
für das

Königreich Bayern.

W. 19.

München, den 12. September 1843.

 LTT V r

Inhalt:

*iedasMarimun der Kreisumlagen in dem Regicrungebezirke Mittelfranken fur die Jahre 1811,und 184 betr.

Gesetz,
das Marimum der Kreisumlagen in dem Re-

gierungsbezirke Mittelfranken für die Jahre
1833, 1844 und 1833 berreffend.

Ludwig,
ven Gottes Gnaden) König von Nayern,

Pfatzgraf bey Uhein,
HSechog von Vayern) Franken und in

Schwaben te. 1.

Wir haben nach Vemehmung Unseres

(Beilage XII. zum Abschicde für die Stände-Versammlung.)

Staatsraths und mit Beirath und Zustim-

mung Unserer Lieben und Getreuen, der
Stände des Reiches, beschlossen und verord-

nen, was folgt:

Das unüberschreilbare Marimum der

in dem Regierungsbezirke von

Mittelfranken

für jedes derdrei Jahre 182, 1844 und 1843
zu erhebenden Krelsumlagen wird festgesetzt:

11*
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a. zur Deckung der nothwendigen, gesetzlich wendenden Ausgaben, auf ein und zwet

auf die Kreisfonds hingewiesenen Lasten, Drittel Procem der Steuer-Principal-

auf vier und ein Sechstel Prorent Summe, oder ein Kreuzer vom Steuer-

der Steuer-Prineipal-Summe, oder gulden.

zwei und einen halben Kreuzer vom

Steuergulden; Das Ministerium des Innern und das

b. zur Deckung der fakultativen, zu gemein- Finanzministerium sind mit dem Vollzuge die-

nützigen Zwecken und Anstalren zu ver= ses Gesetzes beauftragt

Gegeben, Aschaffenburg den 25. August 1843.

Ludwig.

frhr. v. Gise. frhr. v. Schreuk. v. Abel. Krhr. v. Gumppenberg.
# Graf v. Seinsheim.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:
der erpedirende geheime Secretär

V. Heremer.
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Gesetz-Vlatt
für das

Königreich Bayern.

W . 20.

München, den 12. September 1843.

Inhaltt:

#a für die Jahre 1847, 183 und 1844 betr.
das Marimum der Kreisumlagen in dem Regierungsbezirke Unterfranken und Aschaffen burg

Beilage XIII. zum Abschiede für die Stände-Versammlung.)

Gesetz,
das Marimum der Kreisumlagen in dem Re-
gierungsbezirke Unterfranken und Aschaf-
senburg für die Jahre 1823, 1842

183 betreffend.
und

Ludwig,
von Gottes Gnaden,) König von Vayern,

Vfal#graf bey Uhein)
He#og von Vayern) Franken und in

Schwaben 2c. 2c.

Wir haben nach Vernehmung Unseres

Staatsraths und mit Beirath und Zustim-

mung Unserer Lleben und Getreuen, der

Stände des Reiches, beschlossen und verord-

nen, was folgt:

Das unüberschreitbare Marimum der in

dem Regierungsbezirke von

UAnterfranken und Alschaffenburg

fir jedes der drei Jahre 1843, 1843 und 1845

zu erhebenden Kreisumlagen wird festgesetzt:
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a. zur Deckung der nothwendigen, gesetlich wendemen Ausgaben, auf ein und zwei

auf die Kreisfonds hingewiesenen Lasten, Drittel Procent der Steuer-Principal-

auf vier und ein Sechstel Procent der Summe, oder ein Kreuzer vom Steuer-

Stener-Principal-Summe, oder zwei gulden.

und einen halben Kreuzer vom Steuer-

gulden; Das Ministerium des Innern und das
b. zur Deckung der fakultativen, zu gemein= Finanzministerium sind mit dem Vollzuge dle-

nützigen Zwecken und Anstalten zu ver= ses Gesetzes beauftragt.

Gegeben, Aschaffenburg den 25. August 1843.

Ladwig.

Krhr. v. Gise. Frhr. v. Schrenk. v. Abrl. Krhr. v. Gumppenbers.
Eraf v. Seinsheim.

Nach vem Befehle Seiner Majestat bes Königs:
der expedirende zeheime Secretär

P. Hiramer.



Gesetz-Blatt 6

Königreich Bayern.

 21.

München, den 12. September 1843.

Inhalt:

Sesed/ das Marimum der Kreisumlagen in dem Regierungsbezirke Schwaben und Neubue für die Jahre18#4, 181; und 1833 betr. (Beilage XIV. zum Abschiede für die Stände-Versammlung.)

Gesetz, Staatsraths und mit Beirath und Zustim-
das Marimum der Kreisumlagen in dem Re- ·

gferungdbesikkeschwabenundNeubuk
HkbksahkslsXLtsFFunvtstbetr.StändcdeöReiches,beschlossenundvekordi

mung Unserer Lieben und Getreuen, der

— nen, was folgt:

Ludwig, · Das unüberschreitbare Marimum der in

ven Gotte? Gnaden, König von Voyern, dem Megierungsbezirke von
Pfalzgraf bey Uhein,

F### von Vayern, Franken und in
Schwaben 2c. 2c. für jedes derdrei Jahre 1823, 1844 und 1845

Wir haben nach Vernehmung Unseres zu erhebenden Kreisumlagen wird festgesetzt:

Schwaben und Neuburg
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a. zur Deckung der nothwewigen, gesetzlich wendenven Ausgaben, auf ein und zwei

auf die Kreisfonds hingewiesenen Lasten, Drittel Prorent der Steuer-Principal-

auf vier und ein Sechstel Prorent der Summe, oder ein Kreuzer vom Steuer-

Steuer-Principal-Summe, oder zwei gulven.

und einen halben Kreuzer vom Steuer-

gulven: Das Ministerium des Innern und das

b. zur Deckung ver fakulrativen, zu gemein= Finanzministerium sind mit dem Vollzuge die-

nützigen Zwecken und Anstalten zu ver= ses Gesetzes beauftragt.

Gegeben, Aschaffenburg den 25. August 1843.

Ludwig.

Arhr. v. Gise. Ffrhr. v. Schrenk. v. Abel.
Graf v. Feinoheim.

KArhr. v. Gumppenberg.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:
der erpedirende geheime Secretär

V. Heramer.



Gesetz-Blatt
für das

Königreich Bayern.
—.—————

W. 22.

München, den 15. September 1843.

Inhalt
General-Uebersscht des voranschligigen Betrage“ des Staats-Bedarfes für Ein Jahr der v. Tinanzreriode 11

à Conto der Centrallonds. (Beilage X V. zum Abschicde für die Ständeoersammlung.)

General-Uebersicht
des

voranschlägigen Betrages
des

Staats - Vedarfes
für

Ein Jahr der V. finanzperiode 184;.

à Conto der Centralfonds,
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Cap.Z Staats-UAus gaben. fur EinJahr der V. Ananipetlode.
« .. Pakt-III Tolal

1 fl. fl.
1. Auf die Staatsschuld 8,746.294II. Etat desKöniglichem. Haufes und des Kua1. Permanente Civilliste Seiner Majestät des 1 2,350,580

2. Unterhalt des Kronprinzen, Konigliche Soheit 230,0003. Appanagen 485,000
4.Winwengehalte 4 2104,720
5. Pensionen a Conto helngefalener Appanagen 34,657

3,204,957
III. Etat des Königlichen Staatsrathes 72,000
IV. Etat der Ständeversammlung und des Rändischen Ar lvs 46,500
V. Etat des K. Ministeriums des K. Hauses und des Mus ern 480,000VI. Etat des K. Justizministeriums . 389.789

VII. Etat des K. Ministeriums des Innern 888,638
VIII1 Gem'inschastlicher Etat der K Ninisterien der W

und des Innern, 16 der Kandgertchte 57,902
X. Etat des K. Sinan zministeriums 755.780X. Staats--Anstalten.

1. Erziehung undbobildn . . . . . . .«. sl7,455
katholischer . . . . . 1,092,347

2. Eulius protestantischer 215,581
3. Gesundheit . . . . . 29,419

4. Wohlthatigkeit 163,809
5. Sihrizei . . . . . . . . 488,452

6. Industrie und Kultutur . . . . 129,000
7. Strassen-, Brücken- und Wasserbau . . 614,593

8.Besondere Leistungen des crars an die * 114,691
9. Steuer-Kataster . . . . . .·« 600,000

10.] Münzanstalt .«...«..".-»L,. II,600
« 3,878,947

XI. Zuschüsse an die Kreisfonds 3,920,845XII. Militär-Eta1 Altive —
a. in Geld . . .

b. in Parait * den Vidhetvtelen . . . 5,000, 000
2. Gendarmerir. . . 638,976
3. T epograpblsches Bureau . . 50,000
4.uschuß an den- — — und Waisenfond . . 92,000
5. Unterhaltung der Festung Landau . , . 25,0006. Kosten der2#DWcnnungganin Frankfuri . 14,000

7. Militär-Pensionen und Medaillen-Zulagen . . 500,000

7,319,976
XIII. Landbau= Etat . . . , 126,065

XIV. Pensionen der Wiliw ei und aln . . . 448,714
XV. Eisenbahnen 1,200,000

LCesammt,Summe der Staatsausgaben . 31,536,407
*Reserwe-Fond ——Gesammt-Summe 32,036, 407

Frhr. v. Gise. Frhr. v. Schrenk. v. Abel.
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vorausch lag
Cap. # taats - Einna h men. Für Ein Jahr der V. Finanzperiode

Partial Tolal

A. Einnahmen des laufenden Jahres. fl. fl.

J. Direkte ESn= Auflagen.1. Grundste 4,295, 604
2. Haus-, n*n und Gensterfieuer 580,162J. ominikalsteuer 34, 631
4. Gewerbsteuer 743.037

5. Familien-, Besoldunge., Personal- und Medilarsener 352,3246 Winwen, und Waisenfonds-Beiträge 47,496
6,361,254

II. Indirekte Stats-Auflagen.1. Taren . 2,I70,000
2. Stempelgefälle 919, 880
3. Augschlagsgefüll 5,290,0004.Bäollgesill 4,156,292

12,536,172

III. Staats-Regalien und Anstalten.
1. Salinen und Bergwert *# 2,312,3352. . 450,048
s. 1,066,0044. *undNegierungsblau 14,564
5. Uebrige Staatsregalien 16,291

3,859, 242
IV. Staats-Domän1 Aus Staatofonsten, JIcen und Triften 3,265,171

2. Aus Oeconomlen und Gewerben 250,097
3. Lehen= grund= gerichts= zins- und echen heriiche Vesaie 4,840,7994 Zinse aus Staats-Aktiv-Kapltalien 420,556

8.776,623
V. Besondere Abgaben 64,826
VI. Uebrige Einnahmen.

1.erarial-Rente aus der Bank in Rürnrg 36,000
2. üuschchädigun*vonderAtne Oesterreich 100,0003 Erlös aus Mobiliarsch 1,0174. Zufällige Ssnbitorh . 1,273

138,290

Summe é Einnahme des laufenden Jahres — 31,736,407
Einnahmen aus dem Bestande der Vorlabre“s-- aus den Ausständen der IV. Finanzperiode, dann aus den

in jedem Jahr sich ergebenden Ausständen der V. Finanzperiode — 300,000
Summe B. Einnahmen aus dem Bestande der Vorjahre — 300,000

Gesammt-Summe der Staats-Einnahmen — 32,036,407

Krhr. v. Gumppenberg. Graf v. Feinsheim.
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Gesetz-Blatt
fur das

Küönigreich Bayern.

P 22.

München, den 15. September 1843.

Inhalt:

Nochtrag zu dem Budget für Ein Jahr der V. Figanzperiode 1813. (Beilage XV1. zum Abschiede für die
Ständeversammlung.)

Nachtrag
zu dem

Budget für Ein Jahr der V. Finanzperiode

18.
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voreusch l1 6

Cap. 8. Staats -Aus gaben. für die V. Finanzperiode.

Partiaol Lotel

fl. fl.
XII. Milltär-SEtat.

Kosten des Ausbaues der Festung Germershelm, laut Beilage II. 4,210,000
4,210,000

XV. Eisenbahnen. 1,000, Ooo
laut Beilage III. 1,000,000

X. Auf Staats-Anstalten und den Landbau Etat:
Für Strassen= Wasser= und Landbauten 450,779

« 450,779

Gesammt-Summe der Ausgaben 5,660,779

Arhr. v. Gise. Frhr. v. Schrenk. v. Abel.
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vorauschlag
Cap. 8. Staats- Einnahmen. für die V. Finanzperiode.

Vartial Gotal

fl. fl.
B. Einnabmen aus dem Bestande der Vorjahre.

Gemäß der adnumerirten Berechnung (Nr. I.) beträgt der am
Schlusse der IV. Finanzperiode von den Erübrigungen aus den

Vorjahren für die V. Finanzperiode verwendbare Bestand 5,660.779
5,660,779

Gesammt-Summe der Einnahmen 5,660,779

Frhr. v. Gumppenberg. Graf v. Seinsheim.





Gesetz-Blatt
für das

Königreich Bayern.

 WV 24.

München, den 20. September 1843.

Inhalt:
Uebersicht der Poranschläge der Kreis-Lasten und Kreis: Fonds kür nothwendige Zwecke auf Cin Jahr der V.

Finanz--Periode 1823. (Beilage XVII. zum Abschiede für die Stände-Versammlung.)

neberscht
der

Voranschläge der Rreis- asten und Kreis - Fonds
fur

nothwendige Zwecke
auf

Ein Jahr der V. Finanz-Periode

18.
13
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Positionen. Oberbayern. sUiederbanern Vsfalz.

Cap.

A. freis - TLasten. fl. er. pfl. erof.] st. er. .

I. Abschnitt.

Nachlässe und Nichtwerthe 3
an der Grund= Personal-, Mobiliar-#c. Steuer . — ——

Summa des 1. Abschulttes S——— ——

II. Abschnitt. "%

Ausgaben auf die Verwaltung.
I. Elatpes.k.Justig-Mjuisterlums:

1. Appellallonsgerlchte, dann Wochsel- u. —— í II.Ff WW—n6 Wtnt— a1,38243
2. Krels-, Siadt·undWechselgeriche Istanz 73,124215.—28,671 30—3. — — 4224222

4. driedenogerichte . . . . — —— — ——37,364
5.Unterhaltung der Justlögebäude und Miethtsale . . —.— — —
6. Ständlge Bau-Ausgaben für Justlzgebäude . siz—l—·205-.— os--

ummacspl 132,495———76,26545—99,95317—
II. Etat des k. Ministeriums des Innern:

Ausgaben guf den Landrath
a) Mi# un n 14844180 4:40b) Nigle . san-— 300 550

Summa* 1. 1,684 1.6000—— 00

Ausgaben auf die kandkommlsfatiatea) Besoldungen . -—— ———26,387——-

b) Regle ———4
Cumma K 2. – — 46.964—

Hleznu „ (. 1. 684— 1.600 180
—— 1. 1 SON

1



167

Oberpfalz
—

Negeneburg.

Wittel-

franken.

Schwaben Partial=
und

Uenburg.
Sumine.

158

Total-
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i :
4 1

« : : Oberbayern. Viederbayern. .

— Positionen. » " *

—rxo#nsSn. !
l
- .kk·f. .kk.«. . . vf.

Ausgaben auf die Verwaltung.
III. Etat der Landgerichte, gemeinschaftlich zwischen dem

k. Miulsterium des Innern und dem k. Justizuinisterium: 1 i

»·1BesoldunqenundNebenbezüge
a) der Landrichter 122, 155155 10 1

b) der Assessoren, W und Aktuare 46, 446 — — 36, 872 — — ——
c) der Gerichtedlener. 35,308 — —! 25, 570 — — — ——

2.] Unstänige Fonketonsersige der Londrichter nach der Allerböch- l
sten Verordnung vom 25. August 1838. Ari. III. 7,637— —6.382 ——— — ——

3. Reglekosten der Landgerichte
o) für Büreau- Bevürfnisse,Diären und Reisekosten, Post-

porto und Botenlöhne, Miethzinse für Amtslokalitäten
und kleine Reparaturen 9,04756 — 6,902615 — — — —

b) Taggebühren für Funktionäre zur Ausbilfei in außererdentli-
chen Fällen, u. Erizenz ur Fortfübrung der Horoibelenb cher, 2,400°M00 —— — — —

4.Ständige Vau-Ausgaben 60818 — — — —

Summa cor u 12-WSs –Hiezu „ I. 1,684— 1,600 +48,85/
„ I. 132, 496 76,265145] - 99, 953 17 -

summe veo 11. Atschninen 1350,10# 1 11, ê—
l- . "„ .

. I
Abschnitt. Ei

Stat der Staats-AnstaltenindenKreisen. %
I. Erziehung und Bildung:

1. Etudien-Anstalten . . . 58,836 18.—, 34,270 50— 320 —
" c

I
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Oberpfalz
und

Partial-Schwaben
und.

Unterfranken
und

Mittel-

feanken.
Dberfranken.

Uegeneburg. Neuburg.

724/,8670
245,675
187,584

4,000

54,473

16.200

61,158 61.158

27,523 11

i

35416146 —42,541 328,177I

l

§s6
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E
2

Positionen. VOberbanern. Uledrerayern Vstt
- l s

P. 5

fl. kr.pf.. tr. vf. st. krr. #f.
Ul. Abschnett.

Etat der Staate-Anstältenin den Kreisen.
I. Erziehung und Bildung:
 ½Schullehrer: Seminarlen 9,742 184 12840

3.Teutsche Schulen, eluf leßlich.des kscisgen der Twohnungen und Dienstkründe 50,298172 43,605|##
: 4JStlpendlenfükSuMamdeqn Untve stili- ---— -«—2,599
L s·ZukckztehungdckSöhmvostsamlllmuu sieben Aln·

dern ..——8800
6.Belträge fdr offentliche Anstalten und i — —— —
7. 1nterbaltuns der Gebäude . « —-— — —
8. Neubau . . —-- —--—..- —

9. Stnuige Vau · Ausgaben . . .«Iss—— 34—— ——
ç Summa Cep. I. 119·94|5 2 U## 39 —1116|686 24/—

II. Auf Gesundheit: 1
1. Stabtgerichtsän#ste 976420 1,684 2 — ——
2. Landgeriqchtbarzie 11,848 16/521—— — ——
3.Cäntonsärzte . . . . · . -—— --—15,75-,

4.Wundärzte . . . . .·. 4Is,-Z——-———

5. hierärzte — — — — — 2/400

6. Hebammen, und in ver Pfant zum Sbanmen-unterich — –— — —— 800 ——
7. Eyldemlen und besondere Mediglnalkosten — — — — 1—1— 800

Sumna cap. II. 23,2201301- 18, 205130/- 198,764/- —

III. Auf Woblthängkeit:
1. Kreis- Armen- undIrren-Anstalt in ürantenthal, W

lich des Taubstummen= Unterrlchts —— —51,000
2. Almosen außer der Anstalt —— — „000—
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Oberpfalz Nutersanken! Schwabe#n Pamtal= Total-
and Obetsranken. Mitl- und —

ranken.Negensburg. si schaffenburgl Meburg.
Summe. Summe.

st. kr.ipfl] st. erpf.] fl. kpfst. erpffl. Itr. . kr.f. .er. f.

5, %HL,1%%12,0 1% seSHM S22 29

4%%
—·————————— ———— — 2,600—

— G433% | 1T3N+ #

4#% 8|371— 95—— 166 2 3 F
EEEIEIIIIIII32T %N LI#

. « l ·

.- l

»z- 1,.-.-c-c; M I,zao—)—s,73-:e umso-—-
szxzet 4780330 —% 21,992/30.—19,1490 1#% %% s —
——— M 2 2 —%

——N1 —— 930|% —

—n— NJN—JNZ 2400
2866% 3% 94 — 8047 2 1302 42 2

17,119/4631 20,011/59) 11 50)J 22 26 1% u

1

———————.——.——————— St000
——— — —— —— –— 2, 000
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Posttionen. Oberbayern. Uiederboyern. Pfalz.

Cap. l

fl. (##pf... 31 of.] fl. lo,
I. Abschnitt.

Stat der Staats-—Anstalten.
III. Auf Wohlthätigkeit:

3. Zum Unterhalt der Findel= und verlassenen Kinder . ———
4AufdteVekpsiegungnndvmTranspoktdct Leimatlosen . „500

Summa Cap. III. . 4,500 — —

l

iv. Auf Sicherheit:
1. Belohnungen für erlegte Raubthiere . · . . — — —

Summa Cap. IV. . ———-

V. Auf Industrie und Culrur:
1. Polgyiechnische Schulen . · .15,«’« ———-—- ———

2.KteIs-Landwlctbschach- und Gatwerschul . . . 4800-—-—4,800———4454442
3.Dlåtendek Prufungs ·Commissäre . . . 200 200—— 200
4.estü#-Anstalt in Zweybrücken . . . . — ———-——— 000

5.Obstbaum-Schule in Speyer . . . . . ———- ——— 0——

6. Lsttanm. Vlantage in Trieadorf . . . . ——— ———- —-
7. Kür Vlebzuch . . . . . ——— ———-— ——:

Summa Cap. V. S,000 -12, 254 44 2

VI. Ausguben auf den Strassen= und Brückenbau: (
1.“ Auf die Administratlon 20HO 412 -
2. Auf die Umierhaltung:

a) der Strassen 1 — 91612
0) der Brücken 250,902014—4 102,916

i
l
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II. Stäck.
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Register
zu dem

HKäniglich Vayerischen Gesetz-Slatte des Jahreoe 1843.

Abgeordnete (zur Ständeversammlung). —

Gesetz über die Zwischenwahlen von Ab-
geordneten zur zweiten Kammer der Stände-
Versammlung. S. 5 — 10. — Kenigl.

allerh. Sanktion dieses Gesetzes. S. 34.
8. 1.

Abschied. für die Stände-Versammlung des
Königreichs Bayern, vom 25. Aug. 1843.
S. 33 — 30.

I. Abschnitt.
Beschlüsse der Kammern abendie Ge-

setzentwürfe. S. 14
5. 1. Zwischenwahlen von rcc dueten zur

zweiten Kammer der Ständeversammlung.
S. 34 — 35.

Die Erwerbung des Wohnhauses und
der Sammlungen Göthe's in Weimar
betr. S. 35.
Die Perzinsung der Dienstes=Cautionen
der Beamten betr. S. 35 —

S

Abschied.
### 4. Die Erbauung eines der Ciwilliste ein-

zuverleibenden Palastes in München
betr. S. 36.

. Die Befreiung der Besestigungswerke
und militärischen Gebäude der teutschen
Bundesfestungen von den Steuern betr.
S. 36.

#. 6. Die Deckung des außerordentlichen Auf-
wandes der Universität Erlangen für
die Säkularfeier ihrer Stiftung betr.
S. 36

. Die Gewerbs= und Personal-Staatsauf-
lagen im Regierungsbezirke von Unter-
franken und Aschaffenburg betreffend.

8. 8. Die Uebernahme einer Zinsengewaähr-
schaft für die Ludwigshafen-Berbacher
Eisenbahn betr. S. 37.

8. O. Die Aufnahme eines Anlehens zur Deck-
ung der Kosten des Eisenbahnbaues von



Abschied.
der Reichsgränze bei Hof nach Lindau
betr. C. 38.
Die Competenz des Kassationshofes für
die Pfalz als Revisions-Gerichtes betr.

b. 10.
. 38.

. Die Erhebung der Jollgefälle für die
V. Finanzperiode betr. S. 39.

— * —

9. 12.
für die Zukunft betr. S. 40 — 43.
Die Erhebung der direkten Steuern für
die V. Finanzperiode 1843 betreffend.
S. 44.

8. 13.

. Die besonderen Gesetzentwürfe, das
Maximum der in einem jeden Regier-
ungsbezirke für die Jahre 1843, 1844
und 1843 zu erhebenden Kreisumlagen
betr. S. 45.

II. Abschnitt.

Bugget.
Budget fuir lCentralfonde.

a. Staaksausgaben. S. 46 —
b. Staatseinnahmen. S. 47 — "#

B.

Nachtrag zum Sudget dder-4Jinanperriode.
Besondere Voranschü der Kreislasten und
Kreisfonds für nothwendige Zwecke eines
jeden Regierungsbezirkes auf Ein Jahr der

V. Finanzperiode. S. 49.
D.

Anweisungen 4 Conto etwaiger Ueberschüsse
Presp. Mehr. Einnahmen aus der IV. und in

der V. Finanzperiode. S. 50 — 51.
E.

Wönsche und Anträge.
I. Wünsche und Anträge zum Centralfonds-

Budget. S. 51 — 57.

Die Zollverhältnisse im Allgemeinen und -

Abschied.
II. Wünsche und Anträge zu den Voranschlä-

gen der Kreislasten und Kreisfonds für
nothwendige Zwecke eines jeden Regierungs-
bezirkes auf Ein Jahr der V. Finanzperiode.
S. 58 — 61.

III. Abschnitt.
Nachweisungen.

A. Berwendung der Staatseinnahmen. S. 61.
B. Stand der Staatsschulden-Tllgungsanstalt

den Jahren 1838, 1833 und 1832.
. 61.

IV. Ablchnitt.
Wüosche und Anträge.

A. Wünsche und Anträge zum Budget, und
zwar

1) zum Centralfonds-Budget. S. 62.
I1) Wünsche und Anträge zu dem besonderen

Voranschlage der Kreislasten und Kreis-
sonds für nothwendige Zwecke eines Re-
glerungsbezirkes für Ein Jahr der V. Fi-
nanzperiode. S. 67 — 71.

B. Wünsche und Antrage 4 den Nachwei-sungen. S. 71
#. 29. Postwesen und oresine S. 71

## 30. Zu den besonderen Staatsfonds. S. 72.

C. Besondere Wünsche und Anträge. S.
73 — 76.

5s. 31. Die Zwischenwahlen von Landraths-
Candidaten betr. S. 73.

#5. 33. Gutszertrümmerungen resp. die Abän-
derung des Ansässigmachungsgesetzes
vom Jahre 1834 betr. S. 73.

#5. 33. Die Gewährung einer vollständigen Ge-
setzgebung betr. S. 73.

#. 34. Die Vorlage eines Gesetze# über Lan-
deskultur betr. S. 74.

##. 35. Die Aufhebung des Lotto bett S. 74.
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Abschied.
3. 36. Die Erlafsung eines Wiesenkultur-Ge-

letzes betr.
s. 37. Die Hut- und Weiderechte betreffend.

S. 74.
# 38. Die Berufungssumme in bürgerlichen

Rechtsstreitigkeiten betr. S. 75.
Die Sparkassen betr. S. 75.
Die Bepflanzung der Staats-, Kreis-
und Distriktsstrassen mit Bäumen betr.
S. 75.

. Den Wahlcensus der Landeigenthümer
ohne Gerichtsbarkeit betr. S. 76.

V. Abschnitt.
Beschwerden.

Die Beschwerde des heil. Krenzverbünd-
nisses zum guten Tode in München

5. 30.
8. 40.

*

—* !

wegen verfassungswidriger Belastung mit.
Concurrenzbeiträgen zu fremden Zwecken
betr. S. 76 — 77.

. Die Beschwerde des Joseph Löwensteiner
von Straubing wegen Verletzung ver-
fassungsmäßiger Rechte durch Entzieh-
ung des Bürgerrechtes und Ausweisung
aus der Stadt Straubing betr. S. 77.

Schluß. S. 77 — 80.

Antsbürgschafts-Kapitalien (Dienstes-
Cautionen). In baarem Gelde bei den
Staatsschuldentilgungs -Kassen angelegte
Amtebürgschafts = Kapitalien unterliegen
hinsort der Verzinsung von 31 Prozent.
S. 18 — 19.

Ansässigmachungs-Gesetz. Kgl. allerh.
Erklärung im Landtagsabschtede, die Guts-
dertrümmerungen resp. Abänderung des An-
säsfigmachungs-Gesetzes vom Jahre 1834
betr. S. 73. §. 32.

Anträge. Siehe: Wünsche und An-
trage.

Armee. E#tat für die Aktiv-Armee.

r !

Garan-

tirung der Ansätze der Naturalien. S.
47. 6. 6.

Ausscheidungs-Gesetz. Kol. Erklärung,
die Revifion des Ausscheidungsgesezes vom
17. November 1837 betr. S. 67. 8. 17.

B.
Baumpflanzung an den Strassen. Königl.

allerh. Erklärung im Lanbtagsabschiede
auf den Antrag der Stände wegen Er-
lassung eines Gesetzes Über die Perbind=
lichkeit zu den Baumpflanzungen an den
Staats-, Kreis= und Distriktsstrassen. S.
75 — 76.5. 40.

Baumwollengarn. Käönigl. Erklärung im
Landtags-Abschiede auf den Wunsch der
Stände bezüglich des Eingangsgollsatzes
von Baumwollgarn. S. 39. 6. 11. 2).

Befestigungs-Werke. Befreiung der Be-
sestigungswerke und militärischen Gebäude
der teutschen Bundesfestungen von den
Steuern. S. 25 — 28.

Kgl. allerh. Sanktion des hierüber er-
lassenen Gesetzes. S. 36. s. 6.

Berufungssummec. (Berufungssumme in bür-
Ferliche Rechtsstreitigkeiten). Hierauf bezüg-
liche königl. Erklärung im Laadtagsab,
schiede. S. 75. §. 38.

Beschäftigungs-Anstalten. K. allerh.
Erklärung wegen Errichtung von Beschäf-
tigungsanstalten für arbeitsfähige aber er-

werblose Individuen. S. 65. 8. 10.
Beschwerden. Königl. Eröffnung im Land-

tagsabschiede auf
1) die Beschwerde des heil. Kreuz, Verbündnis-

ses zum guten Tode in München wegen
verfassungswidriger Belastung von Concur=
renzbeiträgen zu fremden Zwecken. S.
76 — 77. s. 1;
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Beschwerden.
3) die Beschwerde des Joseph Loöwensteiner

von Straubing wegen Verletzung verfas-
sungsmässiger Rechte durch Entzichung des
Bürgerrechtes und Ausweisung aus der
Stadt Straubing. S. 77.—1. 2.

Budget. (Siehe: II. Abschnitt des Ab-
schiedes für die Ständeversammlung).

Budget.
#. 1. Kgl. allerh. Erklärung über die den

Ständen zur Prüfung vorgelegten
Budgets

a. der General-Uebersicht des voranschlägi-
gen Betrags des Staatsbedarfs für Ein
Jahr der V. Finanzperiode à Conto der
Centralsonds (Beil. XUV. zum Abschiede),

b. des Budgetnachtrages (Beil. XVI.),
. der Uebersicht der Voranschläge der Kreis-

lasten und Kreisfonds für nothwendige
Zwecke auf Ein Jahr der V. Finanz=
periode (Beil. XVII.)

hinsichtlich der denselben zukommenden ver-
bindenden Kraft. S. 45.

A.

Budget für die Centralfonds.
a. Staats-Ausgaben.

58. 2. — 6. S. 16 — 47.

b. Staats-Einnahmen.
s. 7 und 8. 8. S. 47 — a4as8.

B.

Nachtrag zum Budget der V. Finanzperiode.
L S. 48 — 49.

C.

Besondere Voranschläge der Kreislasten
und Kreisfonds für nothwendige Zwecke
eines jeden Reglerungsbezirkes auf Ein
Zobt der V. Finanpperiode. §. 12.. 49.

IVI

Budget.
D.

Anweisungen 4 Conto etwaiger Ueber-
schüsse resp. Mehr. Einnahmen aus der
IV. und V. Finanzperiode.

#b# 13 — 18. S. 50 —51.

E.

Königl. allerh. Beschlüsse auf die von den
Ständen bezüglich des Budgets geäuf.
serten, dessen Zisfer berührende Wun-
sche und Anträge:

I. Wünsche und Anträge zum Cen-
tralfonds-Budget.

s#s. 19 — 25. S. 51 — 58.

. Wünsche und Anträge zu den

Voranschlägen der Kreislasten
und Kreissonds für nothwen-
dige Zwecke eines jeden Regier-
ungsbczirkeS auf Ein Jahr der
V. Finanzperiode.

ss 26 — 31. S. 58 — 61.

Budget-Nachtrag. Nachtrag zu dem Bud-
get der V. Finanzperiode. Hierauf bezüg-
liche Stelle im Landtagsabschiede. S.
48. B.

Nachtrag zu dem Budget für Ein Jahr
der V. Finanzperiode 1833. (Beil. XVI.
zum Abschiede für die Ständeversamm,
lung). S. 145 —- 150.

Bürgschaft. Siehe: Bürgschaftslei=
stungen.

Bürgschaftsleistungen. Cautionen ven
Beamten können nicht mittelst Bürgschafts-
leistung gestellt werden. S. 35. 5. 3.

Bundesfestungen, teutsche. Gesetz die Be-
freiung der Befestigungswerke und milltä-
rischen Gebäude der teutschen Bundesfestun-
gen von den Steuern betr. S. 25 — 38.

Kgl. allerh. Sanktion dieses Gesehes.
S. 36. 5.
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Cautionen, Dienstes-Cautionen der Beamten.
Leistung von Dienstes-Cautionen durch Hy-
potheken oder Bürgschaft ist unstatthaft.

Central-Honds. General-Uebersicht des vor-
anschlägigen Betrages des Staats-Bedar--
fes für Eln Jahr der V. Finanzperiode
4 Conto der Central-Fonds. S. 137—
14.

Central-Fonds-Budget. a. Staats-Aus-
gaben. S. 46-47.55.2—6.b.Staats-
Einnahmen. S. 47—48.8.7-8.

Wünsche und Anträge zu dem Central-
sonds-Budget. — Königl. allerhöchste hier-
auf bezügliche Erklärungen im Landtags-
Abschiede. S. 51—58. I. ss. 19—25.

Civil-Liste. Gesetz, die Erbauung eines der
Civilliste einzuverleibenden Palastes in
München betr. S. 21—24.

Cultusgebäude. Käönigl. allerhöchste Er-
llärung im Landtagsabschicde auf den An-
trag der Stände wegen Ermittlung und
beststellung der Baupslicht bei sämmtlichen
Cultusgebäuden. S. 62. 5. 2.

D.
Diäten= und Reisekosten. Koönigl. aller-

höchste Erkldrung im Landtagsabschiede
wegen Erhöhung des ordentlichen Reise-
kosten= und Dlätenfonds der Kreisregle-
rung, Kammer des Innem. S. 57. s. 23.

Dienstes-Cautionen. Gesetz über die Ver-
Anfung der Dienstes-Cautionen der Beam-
ten. S. 17—20. Koönigl. Allerh. Sanction
dleses Gesetzes. S. 35. 8. 3.

Königl. Allerh. Erkldrung im Landtags-
abschiede auf den von den Ständen zu oblgem
Gesetze gestellten Wunsch. S. 35. 8. 3.

XV##

Dienstes= und Standesgehalt. Königl.
Allerh. Erklärung im Landtagsabschiede
wegen Ausscheidung des Dienstes= und
Standesgehaltes der Staatsdlener. S. 56.
5. 22.

Direkte Steuern. Gesetz, die Erhebung der
direkten Steuern betr. S. 101 — 104.

(Siehe auch Steuer-Erhebung.)
Durchgangs-Zölle. Königl. Allerh. Er-

klärung im Landtagsabschiede bezüglich der
Regulirung der Durchgangszölle. S. 39.
#511. 4) und 5).

E.
Eingangs-Abgaben. Königl. Allerh. Erklä-

rung im Landtagsabschiede auf den zu dem
Gesetze über dle Erhebung der Zollgesälle
für die V. Finanzperiode in dem Gesammt-
beschlusse gestellten Antrag der Stände, in
Beziehung auf die Befreiung der Wagen
der Reisenden und Lohnkutscher von der
Eingangs-Abgabe. S. 39. 8. 11. .

Eisenbahnwesen. Geseh, die Uebernahme
einer Zinsengewährschaft für die Ludwigs-
hafen-Berbacher-Eisenbahn betr. S. 85—
88.

Königl. Allerh. Erklärung auf den Antrag
der Stände: daß der Regierung die Ein-
lösung des Eigenthums dieser Bahn und
ihrer Zugehörungen nach Ablauf der ersten
25 Jahre auf billige Grundsätze vorbe-
halten werde. S. 37. S. 8.

Gesetz, den Bau einer Eilenbahn aus Staats-
mitteln von der Reichsgränze bei Hof nach
Lindau betr. S. 89—92.

Art. I. Hauptrichtung der Bahn. Die Be-
stimmung der Bahnlinie ausser der Haupt-
richtung der Regierung vorbehalten. S. 90.
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Eisenbahnwesen.
Art. II. Unüberschreitbarkelt des Kostenan-

schlages von 51 Millionen. S. 90.
Art. UI. Entnehmung der Mittel bis zum

Schlusse des Etatsjahres 1843. S. 91.
Art. IV. Bezeichnung der Fonds, auf welche

das aufzunehmende Anlehen versichert wird.
S. 91.

-ur 4 Bildung einer eigeuenKasse bei derbei
eines Anlehens. S. 91— 92.

Art. VI. Bestimmung über die, dieser Kasse
zuzuweisenden Geldbeträge. S. 92.

Art. VII. Bestimmung über diejenigen Stras-
sen, welche die Verbindungentlegener Be-
zirke, theils unter sich, theils mit den
Eisenbahnen zu befördern geeignet find.
S. 92.

Art. VIII. Schlußbestimmungen. S. 92.
Königl. Allerh. Sanction dieses Gesetzes.

S. 38. 8. 9.

Erziehung und Bildung. Königl. Allerh.
Erklärung auf die von den Ständen mit
den bezüglich der Erhöhung des Etats für

„Erziehung und Bildung gestellten, in Ver-
bindung gebrachten Anträge. S. 60. s. 29.

Erclave Kaulsdorf. Königl. Allerh. Er-
klärung im Landtagsabschiede bezüglich der
Zoll= und Handelsverhältnisse hinsichtlich
der bayer. Erclave Kaulsdorf. S. 43. III.

F.
Festungsbau-Dotationskasse. Stand

derselben in den Jahren 1833, 1833 u.
r-

Königl. Allerh. hicrauf bezügliche Erklä-
rung im Landtagsabschiede. S. 61. B

G.
Gehllsenfond. Königl. Erklärung im Land-

XI

tagsabschiede bezüglich der Gehilfensonds
der Kreisregierungen, Kammern des Innern.
S. 57. s. 24.

General-UebersichtdesvoranschlägigenBe-
trages des Staats-Bedarfes für Ein Jahr
der V. Finanzperiode 1843 4 Conto der
Centralsonds. (Bellage XV. zum Abschiede
für die Ständeversammlung) S. 137—142.

Gesetgebung, vollständige. Königl. Erklä-
rung auf den Antrag der Stände wegen
Vorlegung eines allgemeinen, für das ganze
Königreich geltenden bürgerlichen und
Strafgesetzbuches, dann eines Merkantil=
und Wechselrechtes. S. 73. s. 33.

Gewerbs= und Personal-Stagts-Aus-
lagen (im Regierungebezirke von Unter-
sranken und. Aschaffenburg.)

Königl. Allerh. Sanction des Gesetzes
über die Gewerbs= und Personal-Staats=
auflagen im Regierungsbezirke von Unter-
franken und Aschaffenburg. S. 37. S. 7.

Gese, die Gewerbs= und Personal-Staats-
auflagen im Regierungsbezirke von Unter,
franken und Aschaffenburg betr. (Beilage I.
zum Abschiede für die Ständeversammlung)
S. 81—84.

Königl. Allerh. Erklärung im Landtags-
abschiede auf den von den Ständen zu
obigem Gesetze ausgesprochenen Wunsch.
S. 37. 3. 7.

Göthe's Sammlungen. Gesetz über die
Erwerbung des Wohnhauses und der Samm-
lungen Göthe's in Weimar. S. 13—
16. Königl. Allerh. Sanction dieses Ge-
setzes. S. 35. s. 2.

Königl. allerhöchste Erklärung auf den
von den Ständen obigem Gesetze beigefügten
Wunsch. S. 35. §s. 2

Güter-Arrondirungen. Allerh.Königl.
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Erklärung bezüglich der Arrondirung von
Gütern. S. 69. 1. 24.

Gutszertrümmerungen. Königl. Erklärung
im Landtagsabschiede wegen Gutszer-
trümmerungen, resp. Abänderung des An-
sässigmachungsgesetzes vom Jahre 1834.
S. 73. F. 32.

Häusersteuer-Gese9. Königl. Erklärung
im Landtagsabschiede auf den Antrag der
Stände wegen Revision des Heusersteuer-
gesetzes vom 15. August 1828. S. 44.
s. 13. 2).

Handels-Verträge. Konigl. Erklärung im
Landtagsabschiede auf den Wunsch der
Stände wegen Abschließung von Verträgen
mit den überseeischen Staaten. S. 43.
III. 2).

Handschuhe, lederne. Siehe: Lederne Hand-
uhe.

Heilbäder. Königl. Erklärung wegen Em-
porbringung und Unterstützung von Heil-
badern. S. 64. s. 7.

Siehe auch unter „Landbauten und
Heilbäder.“

Hut- und Weiderechte. Königl. Erklärung
auf den Antrag der Stände wegen Vor-
lage eines Gesetzesentwurfes über Hut,
und Weiderechte. S. 74—75. s. 37.

Hypotheken. Dienstes-Cautionen von Be-
amten können nicht durch Unterstellung von
Hypotheken geleistet werden. S. 35. 3. 3.

Indirekte Abgaben. Käönigl. Erklärung
im Landtagsabschiede, die Erhebung der
indirekten Abgaben betr. S. 47 —48. 4. 8.

Industrie und Kultur. Ausserordentlicher
Zuschuß aus den Einnahme, Ueberschüffen

der V. Finanzperiode für Industrie und
Kultur. S. 50— 51. 5. 16. a).

Irren-Anstalten. Kenigl. Erklärung we-
gen Herstellung wohleingerichteter und
vollkommen ausgestatteter Irren= Anstalten.
S. 64. §. 8.

Königl. Allerhöchste Erklärung auf den Au-
trag der Stände: die Dokatson von Irren-
häusern und Armenanstalten auf die Central-
sonds zu übernehmen. S. 68. s. 19.

K.
Kammer der Abgeordneten. Geseh, die

Zwischenwahlen von Abgeordneten zur
zweiten Kammer der Ständeversammlung
betr. S. 5—10.

Kassations-Denkschriften. Königl. Al-
lerhöchste Erkldrung im Landtagsabschiede
auf den Antrag der Stände bezüglich ei-
ner theilweisen Abänderung der bestehen-
den geseblichen Bestimmung über die Hin-
terlegung der Kassations -Denkschristen.
S. 38. 5. 10. Absatz 2.

Kassationshof (für die Pfalz als Revifions-
gericht). Gesetz, die Competenz des Kas-
sationshoses für die Pfalz als Reviflons-
gericht betr. (Beklage IV. zum Abschiede
für die Ständeversammlung.) S. 93—96.

Gesetzliche Bestimmung, wenn die Verband=
lung und Entscheidung der Hauptsache an
ein anderes, dem Gerichte, dessen Urthell
kassirt worden, gleichgestelltes Gericht zu
verweisen. Art. I. S. 94.

Ausnahmen von obis" Bestimmung. Art. I.
S. 94—95.

Gesetz. Bestimmung, wenn das kassirie Urtheil
von elnem Senate des Appellationsgerichts
der Pfalz erlassen worden. Art. II. S.
95—96. ·

22
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Kassationshof.
Gesetzliche Bestimmung im Falle eines zwei-

ten Rekurses. Art. UI. S. 96.
Fernere Gültigkeit aller durch das gegenwir-

tige Gesetz nicht abgeänderten Anordnun--
gen in Betreff der Kassations-- und Re-
visions=Instanz.§S.4.S.96.

Bestimmung üer Anwendung dieses Gesetzes.. 96.

Königl. 25½ Sanction dieses Gesetzes.
S. 38. s. 10.

Königl. Erklärung im Landtagsabschiede auf
den Antrag der Stände, welcher eine
theilweise Abänderung der bestehenden ge-
setzlichen Bestimmung über die Hinterle-
hung der Kassations-Denkschriften bezweckt.
S. 38. s. 10.

Königl. allerhöchste Erklärung auf den wel-
teren Antrag, die Berufung mehrerer der
pfälzischen Gesetzgebung und Gerichtsver-
safsung praktisch kundiger Mitglieder an
den Kassationshof betr. S. 38. s. 10.

Kauledorf, bayerische Erclave. (Siehe Er-
clave Kaulsdorf.)

Kirchengemeinden. Kenigl. Erklärung im
Landtagsabschiede wegen Bildung eigener
Kirchgemeinden. S. 63. . 4.

Kreisfonds. (Siehe Kreislasten und Kreisfonds.)
Kreislasten und Kreisfonds. Beson-

dere Voranschläge der Kreislasten und
Kreisfonds für nothwendige Zwecke eines
jeden Regierungsbezirkes auf Ein Jahr
der V. Finanzperiode. S. 49. C

Wünsche und Anträge zu den Voranschlägen
der Kreislasten und Kreisfonds für noth-
wendige Zwecke elnes jeden Regierungs-
bezirkes auf Ein Jahr der V. Finanzpe=
rlobe. Königl, allerhöchste hierauf bezüg-
liche Erklärungen und Bescheide. S. 58

Kreislasten und Kreisfonds.
Wünsche und Anträge zu dem besonderen

Voranschlage der Kreislasten und Krels-
sonds für nothwendige Zwecke eines Re-
gierungsbezirkes für Ein Jahr der V.
Finanzperiode. Siehe Abschied für die
Ständeversammlung S. 67—71. #8. 17
— 71.

Kreislasten und Kreisfonds für noth-
wendige Zwecke. Uebersicht der Kreis-
lasten und Kreisfonds für nothwendige
Zwecke auf Ein Jahr der V. Finanzpe-
riode 1843. (XVII. Beilage zum Ab-
schiede für die Ständeversammlung.) S.
153—182.

Kreis-Umlagen. Gesetz, das Marimum der
Kreis=Umlagen in dem Regierungsbezirke
Oberbayern für die Jahre 1823,
1844 und 2843 betr. (Beilage VII. zum
Abschiede für die Ständeversammlung.)
S. 105—108.

Gesetz, das Marimum der Kreis-Umlagen in
dem Regierungsbezirke Niederbayern
für die Jahre 1844, 1844 und 184 betr.
(Beilage VIII. zum Abschiede für die
Ständeversammlung.) S. 109—112.

Gesetz, das Marimum der Kreis-Umlagen
in dem Regierungsbezirke der Pfalz für
die Jahre 1843, 1843 und 1843. betr.
(Beilage IX. dh Abschiede für die Stän-
deversammlung.) S. 113—1156.

Gesetz, das Marimum der Kreis-Umlagen
in dem „Regierungsbezirke der Oberpfalz
und von Regensburg für die Jahre
1843, 1843 und 1833 betr. (Beilage R
zum Abschiede für die Htändeversammlung.)
S. 117—120.

Gesey, das Marimum der Kreis-Umlagen
in dem Regierungsbezirke Oberfran-
ken für dle Jahre 1843, 1842 und



Kreis-Umlagen.
184 betr.. (Beilage Xl. zum Abschiede für
die Ständeversammlung.) S. 121—124.

Gesetz, das Marimum der Kreis-Umlagen
in dem Regierungsbezirke Mittelfran-
ken für die Jahre 1844, 1843 und
184z betr. (Beilage XNll. zum Abschiede für
die Ständeversammlung.) S. 125—128.

Gesetz, das Marimum der Kreis=Umlagen
in dem Regierungsbezirke von Unter-
franken und Aschaffen burg für die
Jahre 1844, 1841 und 184; betr.
(Beilage XllII. zum Abschiede für die
Ständeversammlung.) S. 129—132.

Gesetyz, das Marimum der Kreis-Umlagen
in dem Regierungsbezirke von Schwa-
ben und Neuburgfürdie Jahre 184j,
1844 und 184;betr. (Beilage XIV.
zum Abschiede für die Standeversammlung.)
S. 133—136.

Königl. allerhöchste Sanction vorbezeichneter
Gesetze. S. 45. s. 14

(Siehe auch: „MarimumderKreis-Umlagen.“)
Kultur. Außerordentlicher Zuschuß aus den Ein-

nahme-Ueberschüssen der V. Finanzperiode für
Industrie und Kultur. S. 50—51. s. 16. #)

L.
Landbauten und Heilbäder. Außeror=

dentlicher Zuschuß aus den Einnahme-
Ueberschüssen der V. Finanzperiode für
Landbhauten und Heilbäder. S. 50—51.

Landelgenthümer ohne Gerichtsbar-
keit. Königl. allerhöchste Erklärung im
Landtagsabschiede auf den Antrag der
Stände:

aEs wolle gesetzlich ausgesprochen wer-
aden, daß in allen Verhültmissen, welche
edurch die Bestimmungen der Berfas-

Xxxvi

osungs" Urkunde und spätere Gesetze auf
„Grundsteuer=Simplabafirtfind,die
„durch das Grundsteuer = Gesetz vom
"15. August 1828 gesetzlich festgestell-
„ten Grundsteuer-Simpla in Anwen-
o dung zu kommen haben.“ S. 76. 3.741.

Landeskultur. Antrag der Stände und
hierauf bezügliche Königl. Erklärung auf
Vorlage von einzelnen Gesetzen zur He-
bung der drückendsten Lasten der Landes-
kultur. S. 74. ##. 34.

Landgerichte. Königl. allerhöchste Entschlies-
sungen auf die ständischen Anträge bezüg-
lich der Erhöhung der Etals der Landge-
richte à Conto der Krelsfonds. S. 38
bis 60. §S. 28. Slehe auch s. 19. S.
53 und 54. Zu b). —

Landraths--Candidaten. Königl. aller-
höchste Erklärung im Landtagsabschiede auf
den Antrag der Stände wegen der Zwi-
schenwahlen von Landraths= Candidaten.
S. 73. 6. 31. -

Landtagsabschled. Siehe: Abschled für die
Ständeversammlung des Königreichs Bay-
ern.

Landwirthschaftliche Central-Schule
zu Schleißhelm. Hlerauf bezügliche aller-
höchste K. Erklärung im Landtagsabschiede.
S. 70. §. 25.

Lederne Handschuhe. Konigl. Erklärung
im Landtagsabschsede bezüglich der Fabri-
kation lederner Handschuhe. S. 39. 1. 11. 2)

Leinen-Industrie. Koönigl. Erklärung im
Landtagsabschiede hinsichtlich der Leinen-
Industrie. S. 39—40. s. 11. 6).

Lotto. Unstatthaftigkeit der Aufhebung des
Lotto wegen mangelnder Ermittlung elnes

ebenfalls indirekten, aenbail,Fesnchden Surrogates. S. 74.Ludwigs-Kanal. Slehe an fur die
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Ständeversammlung: Postulat für den
Ludwigs-Kanal. S. 51. #. 17.

Ludwlgehafen-Berbacher Eisenbahn.
Konigl. allerhöchste Sanction des Gesetzes
wegen Uebernahme einer Zinsengewähr=
schaft für die Ludwigshafen-Berbacher
Eisenbahn. S. 37. s. 8.

Gesetz, die Uebernahme einer Zinsengewähr-
schaft für die Ludwigshafen= Berbacher
Eisenbahn betr. (Beilage II. zum Ab-
schiede für die Ständeversammlung.) S.
85—88.

Art. I. Gewährleistung eines jährlichen
Zinsertrags von Vier vom Hundert
aus dem Bau= und Einrichtungs-
Kapital der durch einen Actien-Ver-
ein zu erbauenden Eisenbahn. S. 86.

Art. II. Schöpfung der Mittel zu dem
bezeichneten Zwecke. S. 86—87.

Art. III. Vollzugsbestimmung. S. 88.

M.
Malz-Defraudationen. Die Aburtheilung

von Malz-Defraudationen in I. Instanz

steht auch serner dvP Oberausschlags-Aem-tern zu. S. 66. 14.
Marimum der Krei- Untagen Un-

überschreitbares Marimum der
Kreis= Umlagen für jedes der drei Jahre
1841, 1843 und 1843.

I. im Regierungsbezirke Oberbayern
a) zur Deckung der nothwendigen, ge-

setzlich auf die Kreisfonds hingewie-
senen Lasten. S. 107;

b) zur Deckung der fakultativen zu ge-
meinnützigen Zwecken und Anstalten

*- zu verwendenden Ausgaben. S. 108.
-,I. im Regierungsbezirke Niederbayern

a) zur Deckung der nothwendigen, ge-

I

Marimum c4c.

setzlich auf die Kreisfonds hingewie-
senen Lasten. S. 111.

b) zur Deckung der fakultativen, zu ge-
meinnützigen Zwecken und Anstalten
zu verwendenden Ausgaben. SG. 112.
Regierungsbezirke der Pfalz
zur Deckung der nothwendigen, ge-
setzlich auf die Kreissonds hingewie-
senen Lasten. S. 114—115;

b) zur Deckung der fakultativen, zu ge-
meinnützigen Zwecken und Anstalten
zu verwendenden Ausgaben. S. 115
—116.
Regierungsbezirke der Oberpfalz
und von Regensburg

a) zur Deckung der nothwendigen, gesetz-
lich auf die Kreisfonds hingewiesenen
Lasten. S. 119.

b) zur Deckung der fakultativen, zu ge-
meinnützigen Zwecken und Anstalten
zu verwendenden Ausgaben. S. 119
— 120.

V. im Regierungsbezirke Oberfranken
a) zur Deckung der nothwendigen, gesetz-

lich auf die Kreisfonds hingewiesenen
Lasten. S. 123.
zur Deckung der fakultativen, zu gemein-
nützigen Zwecken und Anstalten zu ver-
wendenden Ausgaben. S. 123—124.

VI. im Regierungsbezirke Mittelfranken
jur Deckung der nothwendigen, gesetz-
lich auf die Kreisfonds hingewiesenen
Lasten. S. 127.
zur Deckung der fakultatlven, zu gemein-
nützigen Zwecken und Anstalten zu ver-
wendenden Ausgaben. S. 127—128.

VII. im Regierungsbezirke Unterfranken
und Aschaffenburg

a) zur Deckung der nothwendigen, gesetz-

III. im

S

E# —

S

E
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Marimum rur.

lich auf die Kreisfonds hingewiesenen
Lasten. S. 131.

b) zur Deckung der fakultativen, zu ge-
meinnützigen Zwecken und Anstalten
zu verwendenden Ausgaben. S. 131
— 13.

VIII. im Reglerungsbezirke Schwaben und
Neuburg

à) zur Deckung der nothwendigen, gesetz-
lich auf die Kreisfonds hingewiesenen
Lasten. S. 135.

b) zur Deckung der sakultativen, zu ge-
meinnützigen Zwecken und Anstalten
zu verwendenden Ausgaben. S. 135
— 136.

Mehr-Einnahmen. (Siehe Ueberschüsse.)
Militärische Gebäude. Gesetz, die Be-

freiung der Befestigungswerke und militd-
rischen Gebäude der teutschen Bundesfe-
stungen von den Steuern betr. S. 25
— 28. Kenigl. allerhöchste Sanction

. dleses Gesetzes. S. 36. s. 5.

Mittelfranken. Gesetzlich unüberschreitba-
res Marimum der Kreis-Umlagen im
Regierungsbezirke Mittelfranken für jedes
der drei Jahre 1844, 1843 und 1843.

N.
Nachtrag zu dem Budget.

get-Nachtrag.)
Nachweisungen. Königl. Erklärung im Land-

tagsabschiede bezüglich der
A. Verwendung der Staats-Einnahmen §.

1. S. 61.
B. Stand der Staats-Schuldentilgungs-An-

stalt in l S 1843, 1843 und184g.Wünsche rrnrr Srngae zu den Nach-

(Slehe Bud-

XU

weisungen. ofee und PostgefälleS. 71 — 77. "
Zu den 4 [ Stêv—WmW 72. 3. 30,

Nebenbeamte. (#andgerichts, Nebenbeamte.)
Königl. Allerh. Erklärung im Landtags-
Abschiede wegen Anstellung zweiter Ne-
benbeamten an Landgerichten in Unterfran-
ken und Aschaffenburg. S. 52. b) und
S. 53. zu b)

Retto-Aversalzuschuß der Staatskasse an
die Kreisfonds. Königl. Allerh. Erklärung
im Landtagsabschiede auf den Antrag der
Stände, den allgemeinen Netto-Aversal-Zu-
schuß der Staatskasse an die 7 ältern
Kreise zur ausreichenden Deckung der eta-
tisirten Lasten derselben, zu erhöhen. S
60. 8. 31.

Niederbayern. Gesetzlich festgestelltes unüber-
schreitbares Marimum der Kreisumlagen
lim Reglerungsbezirke Niederbayern für je-

des der drek Jahre 11|. 1812 und
1834. S. 110 —

Nothwendige Zwecke. L der Krels-
lasten und Kreisfonds für nothwendige
Zwecke auf Ein Jahr der V. Finanzpe--
riode 1843. S. 153 — 182.

O.

Oberbayern. Gesetzlich unüberschreitbares
Maximum der in dem Regierungsbezirke
von Oberbayern für jedes der drei Jahre
1844, 1813 und 1843 zu erhebenden
Kreisumlagen. S. 106—108.

Oberfranken. Gesetlich unüberschreithares
Maximum der Kreisumlagen in dem Re-
gierungsbezirke Oberfranken für jedes der

drei Jahre 1843, 1844 und 1845. S.
122 — 124.

Oberpfalz und Regensburg. Gesehlich
unüberschreitbares Maximum der Kreisum-
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lagen im Regierungsbezirke der Oberpfalz
und von Regensburg für jedes der drei
Jahre 1844, 1844 und 184. S. 118
—120.

P.
Palast-Bau. Gesetz, die Erbauung eines der

Civil-Liste einzuverleibenden Palastbaues in
München betr. S. 21 — 24.

Königl. alerh- Sanction dieses Gese-des. S. 36.Pensions- ee 8, Kasse. Stand
derselben in den Jahren 1889, 1843 und
1849. Königl. Allerh. hierauf bezügliche
Erklärung im Landtagsabschiede. S. 61. B.

Personal-Staatsauflagen. Siehe Ge-
werbs= und Personal-Staatsauflagen.

Pfalz.
Königl. Allerh. Sanction des Gesetzes,

die Uebernahme einer Zinsengewährschaft
für die Ludwigshafen-Berbacher-Eisenbahn
detreffend. S. 37. 8. 8
Hlerauf bezügliches Gesetz. S. 85—88.

Gesetz, die Competenz des Kassationshofes für
die Pfalz als Revisionsgericht betreffend.
(Bellage IV. zum Abschiede fürdie Stän-
deversammlung.) S. 93 — 96.

igh Sanction dieses Gesetzes. S. 38.
* Entscheidung auf die vondenStän-
den bel Gelegenheit dieses Gesetzes an den
Thron gebrachten Anträge. S. 38. 8. 10.

Unüberschreitbares Marimum der Kreisumla-
gen in der Pfalz für jedes derdrei Jahre
1833, 1844 und 1843. S. 114—116.

Pfarrpfründen, katholische und protestan-
tische. Königl. Erklärung wegen Erhöhung
des Ertrages aller gering dotirten kathol.
und protest. Pfarrpfründen. S. 63. 5. 3.

Unan

Postwesen und Postgefälle. Königl. Aller-
höchste Erklärung im Landtagsabschiede be-
züglich des Postwesens. S. 71 — 72.
s. 29.

O.
QOuiesclerungen. Siehe Ruhestands-Ber-

setzung.

N.
Regie. Königl. Allerh. Erklärung wegen Fest-

setzung der Regie für die einzelnen Ge-
richtc, und wegen der für außerordentliche
Bedürfnisse bestehenden Reserven. S. 58.
. 26.

Reglegelder. Königl. Erklärung im Land-
tagsabschiede auf den Antrag der Stände
wegen Erhöhung der Regiegelder bei den
Kreis-, Justiz= und Verwaltungsstellen.
S. 58. 8. 27.

Reisekosten und Diäten. Käönigl. Allerh.
Erklärung im Landtagsabschlede wegen Re-
vision der Verordnung vom 29. Dezem-
ber 1836 über Reisekosten und Diäten.
S. 57. 8. 23.

Reserve-Getraid-Magazine, krariali-
sche. Königl. Allerh. Erklärung im Land-
tagsabschiede wegen Ergänzung der ra-
rialischen Getreid-Magazine auf den vol-
len Bestand, dann wegen Anstellung von
Versuchen in Aufbewahrung von Trocken-
mehl. S. 72. s. 30.

Ruhestando-Bersetzungen (hdenstunfähig
gewordener Staatsdiener.) Königl. Allerh.
hlerauf bezügliche Erklärung im Landtags-
Abschiede. S. 55 — 56. 1. 21.

S.
Säkularfeier der Untversität Erlangen. Ge-

setz über die Deckung des außerordentl-
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chen Aufwandes der Univerfität Erlangen
für die Säkularfeler ihrer Stistung. S.
19 — 32.

Königl. Allerh. Sanction dieses Ge-
setzes. S. 36. s. 6

Schifffahrt. Königl. Erklärung im Landtags-
Abschiede auf den Wunsch der Stände be-
züglich der Freiheit der Schifffahrt auf al-
len Flüssen und Strömen, welche das Ge-
biet des teutschen Bundes oder verschie-
dener Zollvereinsstaaten durchfiehen. S
43. III. 1).

Schulbedürfnisse. Siehe Schulhausbauten
und Schulbedürfnisse.

Schuldotation. Königl. Erklärung im Land-
tagsabschiede wegen beantragter Erhöhung
der bisher verabreichten allgemeinen Schul-
dotation. S. 54 zu C.

Schulhausbauten und sonstige Schul-
bedürfnisse. Siehe Abschied für die
Ständeversammlung S. 50 — 51. “.
16; S. 53. c); S. 54 — 55 zu c).

Schwaben und Neuburg. Gesetlich unüber-
schreitbares Marimum der Kreisumlagen
in dem Regierungsbezirke Schwaben und
Neuburg für jedes der drei Jahre 1843,
1843 und 184z. S. 134 — 136.

Sparkasse n. Königl. Allerh. Erklärung auf
den Antrag der Stände, mit den bereits
bestehenden oder noch ins Leben tretenden
Sparkassen Leih= und Hilfskassen zu ver-
binden. S. 75. s. 39.

Staatsausgaben. Jährliche Durchschnitts-
Summe der sämmtlichen Staatsausgaben
für den laufenden Dienst mit Einschluß
des Reichs-Reservesonds. S. 46. 8. 2.

I

Staats-Bedarf. Generalübersicht des vor-
anschlägigen Betrages des Staats-Bedarfes
für Ein Jahr der V. Finanzperkode 1841
4 Conto der Centralfonds. S. 137—142.

Staats-Einnahmen. Betrag der für die
Staatsausgaben für Ein Jahr der V. Fi-

nanzperiode festgesetzten W*v-“ Ein-nahmensumme. S. 47. b) 8
Nachweisung über die Verwendung der Staats-

Einnahmen in den Jahren 183, 1813und 1842. S. 61. A. s. 1.Staats,Schulden= * ungs,-Anstalt.
Stand derselben in den Jahren 1838,
1833 u. 1842. — Königl. Allerh. hierauf
bezügliche Erklärung im Landtagsabschiede.
S. 61. B.

Stände-Versammlung. Gesetz über die
Zwischenwahlen von Abgeordneten zur zwei-
ten Kammer der Stände- Versammlung.
S. 5 — 10.

Königl. Allerh. Sanction dieses Gesetzes.
S. 34. s. 1.

Abschied für die Stände-Versammlung des
Königreichs Bayern vom 25. August 1843.
S. 33 — 80

Ständisches Archivariat. Königl. Allerh.
Erklärung auf den Antrag der Stände,
dem ständischen Archivar eine Summe von
600 fl. für Aufnahme von Gehilfen zur
Verfügung zu stellen. S. 62. s.#1

Standesgehalt. Siehe Dienstes, und Stan-
desgehalt.

Statistik von Bayern. Königl. Erklärung
im Landtagsabschtede auf den Wunsch der
Stände wegen Herstellung und Veröffent-
lichung einer möglichst genauen Statistik
von Bayern. III. S. 43. 4).

3
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Stempelgeses. Königl. Allerh. Erklärung
im Landtagsabschiede auf den Antrag der
Stände wegen Interpretation des Stem-
pelgesetzes von 1812 F5. 3. Ult. d.
S. 66. §s. 13.

Steuerbefreiung. Gesetz, die Befreiung der
Befestigungswerke und militärischen Ge.
bäude der teutschen Bundesfestungen von
den Stenern betr. S. 25 — 28.

Steuer--Erhebung. Gesetz über die Erheb-
ung der direkten Steuern für die V.
Finanzperiode 1843. (Beilage VI. zum
Abschiede für die Stiindeversammlung.)
S. 101 — 104.

K. 1. Betrag der für jedes der sechs
Jahre vom 1. Oktober 1843 bis letzten
September 1849 zu erhebenden direkten
Steuern

a) in denjenigen Gebietstheilen,
wo das Steuerprovisorium noch
Gültigkeit hat, mit Einschluß
des Regierungsbezirks von
Oberbayern: S. 102 — 103.

b) im Regierungsbezirk der Pfalz
S. 103.

c) im Regierungsbezirk von Un-
terfranken und Aschaffen burg.
S. 103.

d) In densenigen Gebietstheilen,
wo die definitive Grund-= und

Häusersteuer einge führtist,oder
während der V. Fin anzperlode
eingeführt wird. S. 103—104.

e) Ju sämmtlichen Regierungsbe-
#ren. S. 104.

#. 2. Vorbehalt wegen der den Welnberg=
besitzern in denlenigen Distrikten von Un-
terfranken und Aschaffenburg, in welchen
das Steuerdesinitivum zur Zeit noch nicht

XXXVI

Steuer-Erhebung.
eingeführt ist, zu bewilligenden außeror-
dentlichen Steuernachlässe. S. 104.

Königl. Allerh. Sanction obigen Ge-
setzes. S. 4. s. 13.

Königl. Erklärung im Landtagsabschiede auf
die hiebei gestellten Anträge

1) wegen Verwendung der sich noch etwa
ergebenden Ueberschüsse aus der V. Fi-
nanzperiode zum Dienste der Eisenbahn
von der Reichsgränze bei Hof nach Lin-
dau innerhalb der im Gesetze über diesen
Eisenbahnbau festgesetzten Marimalsumme.

44

2) wegen Revision des Häusersteuergesetzes.
S. 44.

Königl. Erklärung über die Erhebung der in
den Staats-Einnahmen begriffenen

direkten Steuern,
der Jollgefälle und
übrigen indirekten Abgaben.

S. 47 — 48. s. 8.

Steuer-Nachlaß-Gesetßz. Knigl. Allerh.
Erklärung im Landtagsabschiede auf den
Wunsch der Stände wegen Revision des
Steuernachlaß=Gesezesundderhierauf
gefaßten Instruclionen. S. 67. s. 16.

Sträflinge und Correctionäre. Königl.
Erklärung im Abschiede für die Stände-
Versammlung hinsichtlich der bestehenden
Anordnungen für das Unterkommen und
die Besserung entlassener Sträflinge und
Correctionäre. S. 65. F. 11.

Straf= und Besserungs= Anstalten.
Königl. Allerh. Erklärung im Landtags-
Abschiede bezüglich der in Bayern besteh-
enden Straf= und Besserungsanstalten. S.
64 — 65. 71. 9.
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Strassen. Königl. Allerh. Erklärung wegen
Durchführung einer vollständigen Einthei-
lung der schon bestehenden oder künstig
anzulegenden Strassen in die vier Klassen:
der Gemeindewege, Distrikts-, Kreis= und
Staatsstrassen. S. 70 — 71. 8. 27.

Strassen= und Wasserbauten. Ausseror-
dentlicher Zuschuß aus den Einnahme-
Ueberschüssen der V. Finanzperiode für
Strassen= und Wasserbauten. S. 50 —
51. 3. 16. b).

Studien = Anstalten und Teutsche
Schulen. Ausserordentlicher Zuschuß aus
den Ueberschüssen der V. Finanzperiode für
Schulhausbamten und sonstige Schulbe-
dürfnisse. S. 50 — 51. s. 16. d).

Weitere Erhöhung dieses ausserordentlichen
Zuschusses d Conto der etwaigen Mechr-
Einnahmen der V. Finanzpcriode. S. 53.0¼ .%

Königl. Erklärungen im Landtagsabschiede auf
die hierauf bezüglichen Wünsche und An-
träge. S. 54 55. zu c).

T.

Taubstumme. Koönigl. Allerh. Erklärung im
Landtagsabschiede, den Unterricht und die
Pflege von Taubstummen betr. S. 68.
 5 20

Teutsche Schulen. Siehe hicrauf bezüg-
liche Stellen im Abschiede für die Stände-
versammlung. S. 50—51.K.16;S.
53. c); S. 54—55. Zu c).

Teutsche Bundesfestungen. Siehe Bun-
desfestungen.

Trockenmehl. Königl. Erklärung im Land-
tagsabschiede wegen Aufbewahrung von
Trockenmehl, in Kunstmühlen erzeugk, statt
Getraide. S. 72. 8. 30.

Lan

Truppen-Verpflegung. Königl. Allerh.
Erklärung im Landtagsabschiede wegen
Verglütung der Verpflegung von vaterlän-
dischem Milltär auf Märschen, und wegen
Feststellung des Vergütungs-Regulative für
Bundestruppen auf dem Durchmarsche
durch Bayern. S. 71. §. 28.

Ueberschüsse. Königl. Allerh. Erklärung im
Landtagsabschied auf den Antrag der Stände:

„ daß die nach vollständiger Deckung der
budgetmäßigen ordentlichen und außer-
ordentlichen Staatsbedürfnisse und der
von Seiner Majestät dem Könige
genchmigten Wünsche und Anträge sich
etwa noch ergebenden Ueberschüsse der
V. Finanzperiode zum Dienste der Ei-
senbahn von der Reichsgtänze bei Hof
bis Lindau innerhalb der in dem Ge-
seb über diesen Eisenbahnbau festgesetz-
ten Marimalsumme verwendet werden
sollen." S. 44. s. 13. 1).

Anweisungen 4 Conto ctwaiger Ueberschüsse
resp. Mehrefnnahmen aus der IV. und
in der V. Finanzperiode. Landtagsbbschied
S. 50 —51. S 1—S

Uebersichten. Gencralübersicht des voran-
schläsigen Betrages des Staatsbedarfes
für Ein Jahr der V. Finanzperiode 1848.
à Conto der Centralfonds. (Beilage XV.
zum Abschiede für die Ständeversammlung)
S. 137 —142.

Uebersicht der Voranschläge der Kreislasten
und Kreisfonds für nothwendige Zwecke
auf Ein Jahr der V. Finanjperlode 1843.
(Beilage XVII. zum Abschied für die
Ständeversammlung) S. 153—182.

Universitäten. Deckung des aufserordent-
37
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lichen Aufwandes der Universität Erlangen
für die Säkularfeier ihrer Stiftung. S. 29.

Bewilligung eines besonderen Zuschusses für
die Bedürfnisse der Landes-Universitäten. —

Abschied für die Ständeversammlung S.
52. a), dann hierauf bezügliche Allerh.
Erklärung. S. 53. zu a).

Unterfranken und Aschaffenburg. Ge-
se, die Gewerbs= und Personal-Staats-
auflagen im Regierungsbezirke von Unter-
franken und Aschaffenburg betr. (Beilage I.
zum Abschiede für die Ständeversamml.)
S. 81—84.

Königl. Berh „Sanctien dieses Ge-sehes. S. 37.Königl. wiec. rtlarung auf den zu
diesem Gesetze von den Ständen gestellten
Wunsch. S. 37.

Unüberschreitbares Maximum der Kreisumla-
gen im Regierungsbezirke von Unterfran-
ken und Aschaffenburg für jedes der drei
Jahre 1833, 1844 und 1843. S. 130
—132

Unterhändler. Unterhändler bei Gutszer=
trümmerungen. — Hierauf bezügliche Königl.
Eqylärung im Landtagsabschiede. S. 73.
s. 32.

Unterricht, technischer. Königk. Allerh. Er-
klérung im Landtagsabschiede auf den An-

trag der Stände arsinstdes technischenUnterrichts. S. 68.

V.

Vereins-Zolltarif. Erhebung der Zolls
gefälle im Laufe der V. Finangperiode nach
dem bestehenden Vereinszolltarif mit Rück-
sicht auf die dießfalls vertragsmäßigen und
gesetzlichen Bestimmungen und Vorbehalte.
S. 48. s. 8

XI.

Vergütungs-Regulattv. Kenigl. Erklä-
rung wegen Feststellung des Vergütungs-
Regulativs für die Verpflegung der Trup-
pen anderer Bundesstaaten auf dem Durch-
marsche durch Bayern. S. 71. S. 28.

Verträge (Handelsverträge). Siehe Land-
tagsabschied. S. 40—43. s. 12. „Die
Zollverhältnisse im Allgemeinen und für die
Zukunft betr."“ — Königl. Allerh. Erklärung
im Landtagsabschiede wegen Abschließung
von Verträgen mit den überseeischen Staa-
ten. S. 43. III. 2). Siehe auch unter
„Jollverhältnisse.“

Verzinsung von Dienstescautionen.
Dienstes-Cautionen.

Voranschläge der Kreislasten und Kreisfonds.
Uebersicht der Voranschläge der Kreislasten
und Kreisfonds für nothwendige Zwecke
auf Ein Jahr der V. Finanzperiode von
1843. (Beilage VII. zum Abschiede für
die Ständeversammlung.) S. 153—182.

Wünsche und Anträge zu dem besonderen
Voranschlage der Kreislasten und Kreis-
sonds für nothwendige Zwecke eines Re.
gierungsbezirkes für Ein Jahr der V. Fi-
nanzperiode. S. 67—71. S. 17—28.

Wahlcensus der Landeigenthümer ohne Ge-

Siehe

richtsbarkeit. Siehe „Landeigenthü-
mer“ 2c.

Waldstreu. Königl. Erklärung im Landtags-
abschiede wegen Verabreichung von Wald-
streu aus den k. Waldungen an die Land-
gemeinden. S. 66. s. 15.

Wasserbauten. Sitehe Strassen= und Was-
serbauten.

Wechselrecht. Merkantil= und Wechselrecht. —
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Königl. Allerh. Erklärung im Landtags= MWünsche und Anträge.
abschiede auf den Antrag der Stände we- Königl. Allerh. Erklärung auf die bei
gen Vorlage eines allgemeinen, für das dem Gesetze über die Erhebung der Zoll-
ganze Königreich geltenden bürgerlichen u. gefälle für die V. Finanzperiode, und zu
Strafgesetzbuches, dann eines Merkantil- den Vorlagen über die Zollverhältnisse von
und Wechselrechtes. S. 73. §S. 33. den Ständen gefaßten Gesammtbeschlüsse

Wiesen-Kultur-Gesetz. Königl. Erklä- und gestellten Wünsche. S. 42—43. B.
rung wegen Erlassung eines Wiesenkultur- Königl. Allerh. Erklärung auf die bei
Gesetzes. S. 74. S. 36. dem Gesetze über die Erhebung der direk-

Wünsche und Anträge. Königl. Allerh. ten Stenern für die V. Finanzperiode 1843
Erklärungen und Entscheidungen im Land- von denStänden gestellten beiden Anträge.
tagsabschiede auf die von den Ständen ge- S. 44. s. 13. 1) und 2). —
stellten Wünsche und Anträge, und zwar:

II. Königl. Allerh. Veschlüsse auf die von
I. Bei den Beschlüssen über die Gesetzes- den Ständen bezüglich des Budgeto ge-

Entwürfe: äußerten) dessen Zisser berührende Wünsche
Königl. Erkldrung auf den von den und Antrage

Ständen zu dem Gesetze über die Erwer- I. Wünsche und Anträge zum Cen-

bung 2c. des Wehnhauses Ges beige- tralsonds-Budget. S. 31 — 57.
sügten Wunsch. 35. 8. s8. 19—25.

den, -.Königl. Allerh.ntuig auf en, bei u. Wünsche und Anträge zu den
Veranlassung des Gesetzes über#die Dien-
stescautionen an Seine Majesttt ge-
brachten Wunsch. S. 35. §. 3.

Königl. Allerh. Erklárung auf den bei
dem Gesetze über die Gewerbs= und Per-
sonal-Staatsanflagen in Unterfranken und
Aschaffenburg von den Ständen gestellten

Voranschlägen der Kreislasten u.
Kreisfonds für nothwendige Zwe-
cke eincs jeden Regierungsbe-
zirkes auf Ein Jahr der V. Fi-
nanzperiode. S. 58—61. s8. 26

Wunsch. S. 37. 8. 7.

Königl. Allerh. Erklärung auf den von
den Ständen dem Gesetze über die Ucber-
nahme einer Zinsengewährschaft für die

i - Eise j *

ute n
Königl. Allerh. Erklarung auf die von A. Wünsche und Anträge zum Bud-

den Ständen zu dem Gesetze „über die get:
Competenz des Kassationshofes als Revi- 1) zum Centralfonds-Budget. S. 62—
sionsgerichtes“ gestellten Anträge. S. 38. 67. s8s. 1-16.
s. 10. 2) Wünsche und Anträge zu dem beson-

III. Königl. Allerh. Beschlässe auf die von
den Ständen vorgelegten Wünsche und Au-

uo½%, insoweit dieselben nicht schon bei den
Pehles über die Gesethes- Entwürfe und
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Wünsche und Anträge.
deren Voranschlage der Kreislasten u.
Kreissonds für nothwendige Zwecke ei-
nes Regierungsbezirkes für Ein Jahr
der V. Finanzperiode. S. 67—71.
### 17—–28

B8. Wünsche und Anträáäge zu den
Nachweisungen.

##. 29. Postwesen und Postgesélle. S. 71.
#. 30. Zu den besonderen Staatsfonds.

S. 72.

C. Besondere Wünsche und Anträge.
## 31. Zwischenwahlen von Landraths-Can-

didaten betr. S. 73.
5. 32. Gutszertrümmerungen, resp. Abän=

derung des Ansässigmachungsgesetzes vom
Jahre 1834 beir. S. 73.

#.. 33. Die Gewährung einer vollständigen
Gesetzgebung betr. S. 73—74.

# 34. Die Vorlage eines Gesetzes über
Landeskultur betr. S. 74.

#5. 35. Die AufhebungdesLotto betr. S.74.
#. 36. Die Erlassung eines Wiesenkultur=

Gesetzes betr. S. 74.
#s. 37. Die Hut= und Weiderechte betr.

S. 74—75.
5. 38. Die Berufungssumme in bürgerlichen

Rechtsstreitigleiten betr. S. 75.
s. 39. Die Sparkassen betr. S. 75.
#. 40. Die Bepflanzung der Staats= Kreis-

und Distriktsstrassen mit Bäumen betr.
S. 756—76.

##. 41. Den Wahlcensus der Landeigenth#-
mer ohne Gerichtsbarkeit betr. S. 76.

3.
Zinsen-Gewährschaft. Uebernahme einer

Zinsengewährschaft für die Ludwigshafen-

Joll-Gefélle.

Zollverein.

Zollverhältnisse.

XLIV

Berbacher Eisenbahn. Gesetz hierüber.
S. 85—88.

Gesetz, die Erhebung der
Joll-Gefälle in der V. Finanzperiode betr.
(Beilage V. zum Abschiede für die Stän-
deversammlung) S. 97—100.

Königl. Allerh. Sanction dieses Gesetzes.
S. 39. 8. 11. in principlo.

Königl. Allerh. Erklärung auf die in
dem Gesammtbeschlusse über obiges Gesetz
von den Kammern gestellten Anträge:

1) in Beziehung auf die Befreiung der Wa-
gen der Reisenden und Lohnkutscher von
der Eingangsabgabe. S. 39. §S#, 11.

2) bezüglich ves Wunsches, den Eingangs-
zollsatz für Baumwollengarn betr. S. 39.
8. 11.

3) die Fabrikation lederner Handschuhe betr.
S. 39. 5. 11

4) und 5) die Regulirung der Durchgangs=
zölle auf den verschicdenen Strassenstrecken
betr. S. 39. §. 11.

6) die Leinen-Industrie betr. S. 39—40. s. 11.

Erhebung der Zollgefälle nach dem bestehen-
den Vereinszolltarif mit Rücksicht auf die
dießfalls vertragsmäßigen und gesetzlichen
Bestimmungen und Vorbehalte. Abschich
für die Ständeversammlung S. 47—48.
5 .

Königl. Allerh. Erklärung im
Landtagsabschiede auf den Wunsch der
Stände, wegen Erweiterung ves teutschen
Zollvereins. S. 43. 3). —

Siehe hierüber Land-
tagsabschied: „Die Zollverhältnisse
im Allgemeinen und für die Zu-
lunft betr." S. 40—44. 8§. 12.

Königl. Allerh. Erklärung auf die im
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Zollverhältnisse.
Gesammtbeschlusse von den Kammern aus-
gedrückten Wünsche:
wegen der Frelheit der Schlfffahrt auf
allen Flüssen und Strömen, welche das
Gebiet des teutschen Bundes oder verschie-
dener Jollvereinsstaaten durchziehen. S. 43.

) wegen Abschließung von Verträgen mit den
übersceischen Staaten. S. 43.

3) wegen Erweiterung des teutschen Zollver-
eins. S. 43.

4) wegen Herstellung und Peröffentlichung ei-

—

2
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ner möglichst genauen Statistik von Bayern.
S. 43. '

Gesetz, die Erhebung der Zollgefälle in der V.
Finanzperiode betr. S. 97—99.

Zollwesen. Siehe Zollverhältnisse.
Zwischenwahlen. Geset über die Zwischen-

wahlen von Abgeordneten zur zweiten Kam-
mer der Ständeversammlung. S. 5— 10.

Königl. Allerh. Erklärung auf den An-
trag der Stände wegen der Zwischenwah-
len von Landraths=Candidaten.S.73.
8. 31.
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